
  

  

 

    

    
 

    

            
      

      
  

     
      

    
    

    
       

    
     

            
       

     
     

     

         
      

     
     

           
    

     
       

    
  

   
  

         
     

Deutscher Bundestag Drucksache 19/14335 

19. Wahlperiode 22.10.2019 

Gesetzentwurf 

der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung  
und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften 

A. Problem und Ziel 

Mit rund 1 Million Betriebe und mehr als 5,4 Millionen Erwerbstätigen ist das 
Handwerk eine der tragenden Säulen des deutschen Mittelstands. Es ist hoch in-
novativ, regional verankert und erschließt durch seine leistungsfähigen Unterneh-
men auch erfolgreich neue Märkte auf europäischer und internationaler Ebene. 

Im Jahr 2003 wurde die Handwerksordnung novelliert und neu ausgerichtet, um 
in einer wirtschaftlich angespannten Lage das Handwerk zu stärken und neue Im-
pulse für Unternehmensgründungen, für Beschäftigung und Ausbildung zu geben. 
Ein wesentlicher Regelungskern dieser letzten größeren Reform des Handwerks-
rechts war die Aufteilung in zulassungspflichtige und zulassungsfreie Hand-
werke. Bis Ende 2003 waren in der Anlage A zur Handwerksordnung 94 zulas-
sungspflichtige Handwerke verzeichnet. Durch die Novelle 2004 wurde die Zu-
lassungspflicht dann in 53 Handwerken abgeschafft. Damit besteht die Zulas-
sungspflicht seit 2004 nur noch in 41 Handwerken fort (Anlage A). Die aus der 
Anlage A herausgenommenen Handwerke bilden seither die Gruppe der zulas-
sungsfreien Handwerke in Abschnitt 1 der Anlage B (Anlage B1). Die in der ur-
sprünglichen Anlage B enthaltenen handwerksähnlichen Gewerbe sind in Ab-
schnitt 2 der Anlage B aufgeführt (Anlage B2). 

Der Gesetzgeber hat in der Anlage A zur Handwerksordnung bestimmte Gewerke 
aus Gründen der präventiven Gefahrenabwehr sowie zur Sicherung der Ausbil-
dungsleistung und Nachwuchsförderung im gesamtwirtschaftlichen Interesse un-
ter einen Zulassungsvorbehalt gestellt. Die präventive Gefahrenabwehr zielt dabei 
vorrangig auf den Schutz überragend wichtiger Gemeinschaftsgüter wie der Ge-
sundheit und des Lebens Dritter und sichert zugleich den Erhalt eines hohen Qua-
litätsstandards beim Verbraucherschutz. Durch die im Handwerk geleistete beruf-
liche Bildung erfolgt eine Aneignung und Weitergabe von Wissen und Kompe-
tenzen mit gesellschaftsübergreifendem Nutzen; so bei der Sicherung des Fach-
kräftenachwuchses und der Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt. Al-
lein wesentliche Tätigkeiten unterliegen bei den zulassungspflichtigen Hand-
werksberufen dem Reglementierungsvorbehalt, wobei der Qualifikationsnach-
weis in der Person des Betriebsleiters erbracht werden muss. 

Mit diesem Gesetzentwurf soll die Zulassungspflicht für einzelne Handwerke der 
Anlage B1 wiedereingeführt werden. Seit der Novelle 2004 haben sich das Be-
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rufsbild und auch der Schwerpunkt der praktischen Berufsausübung einzelner zu-
lassungsfreier Handwerke weiterentwickelt und grundlegend verändert. Diese 
Veränderungen sind so wesentlich, dass sie eine Reglementierung der Ausübung 
der betroffenen Handwerke zum Schutz von Leben und Gesundheit sowie zur 
Wahrung des materiellen und immateriellen Kulturerbes im Sinne eines Wissen-
stransfers erforderlich machen. Gleichzeitig haben sich die Ausbildungszahlen 
und die Meisterprüfungen in den Handwerken der Anlage B1 stärker reduziert als 
in den Handwerken der Anlage A. Durch die Wiedereinführung der Zulassungs-
pflicht als Voraussetzung zum selbstständigen Betrieb der betroffenen Hand-
werke sollen zum einen die hier genannten Ziele erreicht und zum anderen auch 
bei der Ausbildungsleistung gegengesteuert werden. 

Die Wiedereinführung erfolgt im Rahmen der europa- und verfassungsrechtlichen 
Vorgaben. Die Zulassungspflicht stellt einen Eingriff in die von Artikel 12 des 
Grundgesetzes geschützte Berufsfreiheit dar. Ein solcher Eingriff ist erlaubt, 
wenn er zugunsten eines besonders wichtigen Gemeinschaftsgutes erfolgt und 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht. Europarechtlich ist die Wie-
dereinführung an den Grundfreiheiten und dem einschlägigen Sekundärrecht zu 
prüfen. Eingriffe in Grundfreiheiten können grundsätzlich gerechtfertigt werden, 
wenn ein tragfähiger Rechtfertigungsgrund eingreift und die Verhältnismäßigkeit 
gewahrt ist. 

B. Lösung 

Durch den Gesetzentwurf werden zwölf derzeit zulassungsfreie Handwerke wie-
der zulassungspflichtig. Der selbstständige Betrieb eines solchen Handwerks ist 
dann nur noch zulässig, wenn der Betriebsinhaber oder ein Betriebsleiter in der 
Handwerksrolle eingetragen ist. Eingetragen in die Handwerksrolle wird, wer die 
Voraussetzungen der §§ 7 ff. der Handwerksordnung erfüllt, d. h. insbesondere 
die Meisterprüfung in dem zulassungspflichtigen Handwerk bestanden oder eine 
Ausübungsberechtigung für das Handwerk erhalten hat. Die bisherigen Ausnah-
meregelungen insbesondere in den §§ 7b und 8 der Handwerksordnung bleiben 
anwendbar. 

Die erfolgreich bestandene Meisterprüfung oder eine erteilte Ausübungsberechti-
gung wird aber nur für solche Handwerke wieder Voraussetzung zum selbststän-
digen Betrieb des Handwerks, wenn es sich um gefahrgeneigte Handwerke han-
delt, deren unsachgemäße Ausübung eine Gefahr für Leben und Gesundheit be-
deutet oder um solche Handwerke und Handwerkstechniken, die besonders rele-
vant im Umgang mit Kulturgütern sind oder deren Techniken ganz oder teilweise 
als immaterielles Kulturerbe anzusehen sind und daher ein Transfer von besonde-
rem Wissen und Können notwendig ist. 

Für alle natürlichen und juristischen Personen und Personengesellschaften, die 
bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes selbstständig den Betrieb 
eines zulassungsfreien Handwerks ausüben, für das künftig die Eintragung in der 
Handwerksrolle Voraussetzung zum selbstständigen Betrieb sein wird, werden 
auch ohne bestandene Meisterprüfung oder eine Ausübungsberechtigung in die 
Handwerksrolle eingetragen. Sie dürfen auch weiterhin ihr Handwerk selbststän-
dig ausüben und erhalten insoweit Bestandsschutz. 

C. Alternativen 

Keine. 
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Die Änderungen bei der Zulassungspflicht für Meisterprüfungen in der Hand-
werksordnung haben finanzielle Auswirkungen auf die Ausgaben für das Auf-
stiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) im Einzelplan 30. Ausgehend von ei-
nem Inkrafttreten der derzeitigen Novellierung des AFBG zum Sommer 2020 ent-
steht in Kapitel 3002 Titelgruppe 80 ein Mehrbedarf in der nachfolgend darge-
stellten Höhe. Diese Mehrausgaben könnten nach derzeitiger Prognose gegebe-
nenfalls aus dem Ansatz in Kapitel 3002 Titelgruppe 80 aufgefangen werden. 

Mehrausgaben AFBG (in Mio. Euro) 

2020 2021 2022 2023 

Mehrausgaben 
AFBG insg. 

0,950 2,300 2,300 2,300 

davon Bund 0,740 1,800 1,800 1,800 

davon Länder 0,210 0,500 0,500 0,500 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Natürliche und juristische Personen und Personengesellschaften, die selbstständig 
ein derzeit zulassungsfreies und künftig zulassungspflichtiges Handwerk ausüben 
wollen, müssen die Meisterprüfung in dem jeweiligen Handwerk selbst ablegen 
oder einen Betriebsleiter beschäftigen, der sie bestanden hat. Es ist davon auszu-
gehen, dass die Anzahl an Meisterprüfungen in den neuen zulassungspflichtigen 
Handwerken ansteigen wird. Durch zusätzlich anfallende Kosten insbesondere für 
die Teilnahme an Meistervorbereitungskursen erhöht sich der jährliche Erfül-
lungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger um 2 608 640 Euro. 

Der zusätzliche zeitliche Erfüllungsaufwand für die Teilnahme an Meistervorbe-
reitungskursen beträgt für die Prüflinge insgesamt 772 800 Stunden jährlich. 
Hinzu kommt ein zeitlicher Erfüllungsaufwand für die Prüfungsteilnahme in 
Höhe von 24 288 Stunden sowie ein zeitlicher Aufwand durch die vermehrte Be-
antragung von Leistungen nach dem Aufstiegsausbildungsförderungsgesetz 
(AFBG) in Höhe von 600 Stunden. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht kein neuer Erfüllungsaufwand. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Keine. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Durch die steigende Anzahl an Meisterprüfungen müssen auch mehr Meisterprü-
fungsausschüsse errichtet werden. Die Prüfungen werden bei den Kammern ab-
genommen. Der zeitliche Aufwand für die ehrenamtlichen Prüfer wird zunehmen. 
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Die ehrenamtlichen Prüfer werden für ihre Tätigkeit entschädigt. Insgesamt er-
höht sich der jährliche Erfüllungsaufwand für die Verwaltung (Handwerkskam-
mern) um 232 387 Euro. 

Der Aufwand, der bei den Kammern darüber hinaus durch den Anstieg an Meis-
terkursen, Meisterprüfungen und Eintragungen in die Handwerksrolle entsteht, ist 
geringfügig. Da in den Kammern bereits Prüfungen durchgeführt werden, ist hier 
keine wesentliche Umstellung zu erwarten. Ein einmaliger sehr geringer Aufwand
entsteht für die Übertragung der Bestandsbetriebe aus dem Verzeichnis der Inha-
ber eines zulassungsfreien Handwerks (§ 19 Handwerksordnung) in die Hand-
werksrolle von Amts wegen. Diese Übertragung erfolgt bei den Handwerkskam-
mern digitalisiert. 

F. Weitere Kosten 

Es ist zu erwarten, dass die Betriebszahlen der neuen zulassungspflichtigen Hand-
werke konstant bleiben werden, da auch alle Bestandsbetriebe in die Handwerks-
rolle eingetragen werden. Damit wird sich auch mittelfristig das Angebot an 
Handwerksleistungen in diesen Handwerken aufgrund der Neuregelung nicht sig-
nifikant rückläufig entwickeln. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisni-
veau sind daher kurz- und mittelfristig nicht zu erwarten. Langfristig kann ein 
Preisanstieg auch aufgrund der zu erwartenden Qualitätssteigerung nicht ausge-
schlossen werden. 

Für die Prüflinge entstehen durch Prüfungsgebühren zusätzliche Kosten in Höhe 
von 382 536 Euro. 

Die für die Eintragung in der Handwerksrolle neu anfallenden Gebühren entspre-
chen im Wesentlichen den Gebühren, die derzeit für die Eintragung nach § 19 der 
Handwerksordnung in das Verzeichnis der Inhaber eines zulassungsfreien Hand-
werks oder eines handwerksähnlichen Gewerbes zu zahlen sind. Hier entsteht da-
her kein zusätzlicher Aufwand. Die Eintragung der Bestandsbetriebe in die Hand-
werksrolle erfolgt von Amts wegen, so dass insoweit keine Gebühren für die Be-
triebe anfallen. 

juris Lex QS
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Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung  
und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften 

Vom … 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung der Handwerksordnung 

Die Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 
2006 I S. 2095), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zum Fünften Teil Dritter Abschnitt wie folgt gefasst: 

„Schlussvorschriften §§ 125 – 126“. 

2. § 124a wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Für Verfahren zur Wahl der Vollversammlung von Handwerkskammern, die nach den Sat-
zungsbestimmungen bis zum … [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 4 die-
ses Gesetzes] zu beginnen sind, gilt Absatz 1 entsprechend.“ 

3. Folgender § 126 wird angefügt: 

„§ 126 

(1) Wer am … [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 4 dieses Gesetzes] 
einen Betrieb eines zulassungsfreien Handwerks innehat, das in Anlage B Abschnitt 1 Nummer 1, 2, 3, 4, 
12, 13, 15, 17, 27, 34, 44 oder 53 in der am … [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach 
Artikel 4 dieses Gesetzes] geltenden Fassung aufgeführt ist, ist abweichend von § 7 Absatz 1a auch ohne 
eine bestandene Meisterprüfung des Betriebsleiters mit dem ausgeübten Handwerk von Amts wegen in die 
Handwerksrolle umzutragen. Bis zum Vollzug der Umtragung nach Satz 1 ist abweichend von § 1 Absatz 1 
Satz 1 der Betrieb des Handwerks ab dem … [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 4 
dieses Gesetzes] gestattet. 

(2) Der Inhaber eines Betriebs, der nach Absatz 1 von Amts wegen in die Handwerksrolle umzutragen 
ist oder umgetragen wurde, bleibt in der Handwerksrolle eingetragen, auch wenn einzelne Eigentümer oder 
Gesellschafter nach dem … [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 4 dieses Geset-
zes] ausscheiden. 

(3) Wird ab dem … [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 4 dieses Gesetzes] 
der Inhaber eines Betriebs, der nach Absatz 1 Satz 1 von Amts wegen in die Handwerksrolle umzutragen ist 
oder umgetragen wurde, um einen weiteren Eigentümer oder Gesellschafter erweitert, so muss das Erfüllen 
der Anforderung für die Eintragung in die Handwerksrolle nach § 7 Absatz 1a, 2, 3, 7 oder 9 innerhalb von 
sechs Monaten nach der Erweiterung durch Vorlage geeigneter Unterlagen gegenüber der zuständigen Hand-
werkskammer nachgewiesen werden. Liegt der Nachweis gegenüber der zuständigen Handwerkskammer 
innerhalb der vorgenannten Frist nicht vor, so ist die Eintragung des Betriebs in der Handwerksrolle zu lö-
schen. Im Übrigen bleibt § 4 unberührt.“ 

juris Lex QS
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4. Anlage A wird wie folgt gefasst: 

„Anlage A 

Verzeichnis der Gewerbe, die als zulassungspflichtige Handwerke betrieben werden können 
(§ 1 Absatz 2) 

Nummer 

1 Maurer und Betonbauer 

2 Ofen- und Luftheizungsbauer 

3 Zimmerer 

4 Dachdecker 

5 Straßenbauer 

6 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer 

7 Brunnenbauer 

8 Steinmetzen und Steinbildhauer 

9 Stuckateure 

10 Maler und Lackierer 

11 Gerüstbauer 

12 Schornsteinfeger 

13 Metallbauer 

14 Chirurgiemechaniker 

15 Karosserie- und Fahrzeugbauer 

16 Feinwerkmechaniker 

17 Zweiradmechaniker 

18 Kälteanlagenbauer 

19 Informationstechniker 

20 Kraftfahrzeugtechniker 

21 Landmaschinenmechaniker 

22 Büchsenmacher 

23 Klempner 

24 Installateur und Heizungsbauer 

25 Elektrotechniker 

26 Elektromaschinenbauer 

27 Tischler 

28 Boots- und Schiffbauer 

29 Seiler 

30 Bäcker 
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Nummer 

31 Konditoren 

32 Fleischer 

33 Augenoptiker 

34 Hörakustiker 

35 Orthopädietechniker 

36 Orthopädieschuhmacher 

37 Zahntechniker 

38 Friseure 

39 Glaser 

40 Glasbläser und Glasapparatebauer 

41 Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik 

42 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 

43 Betonstein- und Terrazzohersteller 

44 Estrichleger 

45 Behälter- und Apparatebauer 

46 Parkettleger 

47 Rollladen- und Sonnenschutztechniker 

48 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher 

49 Böttcher 

50 Glasveredler 

51 Schilder- und Lichtreklamehersteller 

52 Raumausstatter 

53 Orgel- und Harmoniumbauer“. 

5. Anlage B wird wie folgt gefasst: 

„Anlage B 

Verzeichnis der Gewerbe, die als zulassungsfreie Handwerke oder handwerksähnliche 
Gewerbe betrieben werden können (§ 18 Absatz 2) 

Abschnitt 1 Zulassungsfreie Handwerke 

Nummer 

1 entfällt 

2 entfällt 

3 entfällt 

4 entfällt 

5 Uhrmacher 
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Abschnitt 1 Zulassungsfreie Handwerke 

Nummer 

6 Graveure 

7 Metallbildner 

8 Galvaniseure 

9 Metall- und Glockengießer 

Schneidwerkzeugmechaniker 

11 Gold- und Silberschmiede 

12 entfällt 

13 entfällt 

14 Modellbauer 

entfällt 

16 Holzbildhauer 

17 entfällt 

18 Korb- und Flechtwerkgestalter 

19 Maßschneider 

Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker) 

21 Modisten 

22 (weggefallen) 

23 Segelmacher 

24 Kürschner 

Schuhmacher 

26 Sattler und Feintäschner 

27 entfällt 

28 Müller 

29 Brauer und Mälzer 

Weinküfer 

31 Textilreiniger 

32 Wachszieher 

33 Gebäudereiniger 

34 entfällt 

Feinoptiker 

36 Glas- und Porzellanmaler 

37 Edelsteinschleifer und -graveure 

38 Fotografen 
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Abschnitt 1 Zulassungsfreie Handwerke 

Nummer 

39 Buchbinder 

40 Drucker 

41 Siebdrucker 

42 Flexografen 

43 Keramiker 

44 entfällt 

45 Klavier- und Cembalobauer 

46 Handzuginstrumentenmacher 

47 Geigenbauer 

48 Bogenmacher 

49 Metallblasinstrumentenmacher 

50 Holzblasinstrumentenmacher 

51 Zupfinstrumentenmacher 

52 Vergolder 

53 entfällt 

54 Holz- und Bautenschützer (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäu-
den) 

55 Bestatter 

Abschnitt 2 Handwerksähnliche Gewerbe 

Nummer 

1 Eisenflechter 

2 Bautentrocknungsgewerbe 

3 Bodenleger 

4 Asphaltierer (ohne Straßenbau) 

5 Fuger (im Hochbau) 

6 entfällt 

7 Rammgewerbe (Einrammen von Pfählen im Wasserbau) 

8 Betonbohrer und -schneider 

9 Theater- und Ausstattungsmaler 

10 Herstellung von Drahtgestellen für Dekorationszwecke in Sonderanferti-
gung 

11 Metallschleifer und Metallpolierer 

12 Metallsägen-Schärfer 

juris Lex QS
11052024 ()



   

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Drucksache 19/14335 – 10 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

Abschnitt 2 Handwerksähnliche Gewerbe 

Nummer 

13 Tankschutzbetriebe (Korrosionsschutz von Öltanks für Feuerungsanlagen 
ohne chemische Verfahren) 

14 Fahrzeugverwerter 

Rohr- und Kanalreiniger 

16 Kabelverleger im Hochbau (ohne Anschlussarbeiten) 

17 Holzschuhmacher 

18 Holzblockmacher 

19 Daubenhauer 

Holz-Leitermacher (Sonderanfertigung) 

21 Muldenhauer 

22 Holzreifenmacher 

23 Holzschindelmacher 

24 Einbau von genormten Baufertigteilen (zum Beispiel Fenster, Türen, Zar-
gen, Regale) 

Bürsten- und Pinselmacher 

26 Bügelanstalten für Herren-Oberbekleidung 

27 Dekorationsnäher (ohne Schaufensterdekoration) 

28 Fleckteppichhersteller 

29 (weggefallen) 

Theaterkostümnäher 

31 Plisseebrenner 

32 (weggefallen) 

33 Stoffmaler 

34 (weggefallen) 

Textil-Handdrucker 

36 Kunststopfer 

37 Änderungsschneider 

38 Handschuhmacher 

39 Ausführung einfacher Schuhreparaturen 

Gerber 

41 Innerei-Fleischer (Kuttler) 

42 Speiseeishersteller (mit Vertrieb von Speiseeis mit üblichem Zubehör) 

43 Fleischzerleger, Ausbeiner 

44 Appreteure, Dekateure 
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Abschnitt 2 Handwerksähnliche Gewerbe 

Nummer 

45 Schnellreiniger 

46 Teppichreiniger 

47 Getränkeleitungsreiniger 

48 Kosmetiker 

49 Maskenbildner 

50 entfällt 

51 Lampenschirmhersteller (Sonderanfertigung) 

52 Klavierstimmer 

53 Theaterplastiker 

54 Requisiteure 

55 Schirmmacher 

56 Steindrucker 

57 Schlagzeugmacher“. 

Artikel 2 

Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 

Dem § 229 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), das zuletzt durch Artikel 29 des Gesetzes 
vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1147) geändert worden ist, wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) Selbstständig tätige Gewerbetreibende, die am … [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten 
nach Artikel 4 dieses Gesetzes] nicht nach § 2 Satz 1 Nummer 8 versicherungspflichtig waren, bleiben in der 
ausgeübten Tätigkeit nicht versicherungspflichtig, wenn sie allein aufgrund der Änderung der Anlage A zur Hand-
werksordnung zum … [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 4 dieses Gesetzes] versiche-
rungspflichtig würden.“ 

Artikel 3 

Änderung des Übergangsgesetzes aus Anlass des Zweiten Gesetzes zur Änderung der 
Handwerksordnung und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften 

§ 1 Absatz 4 des Übergangsgesetzes aus Anlass des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung 
und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften vom 25. März 1998 (BGBl. I S. 596, 604), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2934) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Satz 1 werden die Wörter „und Nummer 39 Glaser“ durch ein Komma und die Wörter „Nummer 39 Gla-
ser, Nummer 42 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Nummer 43 Betonstein- und Terrazzohersteller, Num-
mer 44 Estrichleger und Nummer 51 Schilder- und Lichtreklamehersteller“ ersetzt. 
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2. Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die wesentliche Tätigkeit Aufstellen von Arbeits- und Schutzgerüsten des Gewerbes Nummer 11 Gerüst-
bauer der Anlage A zur Handwerksordnung darf auch das Gewerbe Nummer 33 Gebäudereiniger der An-
lage B Abschnitt 1 zur Handwerksordnung ausüben, mit der Maßgabe dass § 1 Absatz 1 Satz 1 der Hand-
werksordnung insoweit nicht anzuwenden ist.“ 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Berlin, den 20. Oktober 2019 

Ralph Brinkhaus, Alexander Dobrindt und Fraktion 
Dr. Rolf Mützenich und Fraktion 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Im Jahr 2003 wurde die Handwerksordnung novelliert und neu ausgerichtet. Ein wesentlicher Regelungskern 
dieser letzten größeren Reform des Handwerksrechts war die Aufteilung in zulassungspflichtige Handwerke, für 
die im Regelfall eine bestandene Meisterprüfung Zulassungsvoraussetzung ist (zulassungspflichtige Handwerke), 
und zulassungsfreie Handwerke. Bis Ende 2003 waren in der Anlage A zur Handwerksordnung 94 zulassungs-
pflichtige Handwerke verzeichnet. Durch die Novelle 2004 wurde die Zulassungspflicht in 53 Handwerken abge-
schafft. Damit besteht die Zulassungspflicht seit 2004 nur noch in 41 Handwerken fort (Anlage A). Die aus der 
Anlage A herausgenommenen Handwerke bilden seither die Gruppe der zulassungsfreien Handwerke in Ab-
schnitt 1 der Anlage B (Anlage B1). Die in der ursprünglichen Anlage B enthaltenen handwerksähnlichen Ge-
werbe sind in Abschnitt 2 der Anlage B aufgeführt (Anlage B2). 

Der Gesetzgeber hat in der Anlage A zur Handwerksordnung bestimmte Gewerke aus Gründen der präventiven 
Gefahrenabwehr sowie zur Sicherung der Ausbildungsleistung und Nachwuchsförderung im gesamtwirtschaftli-
chen Interesse unter einen Zulassungsvorbehalt gestellt. Die präventive Gefahrenabwehr zielt dabei vorrangig auf 
den Schutz überragend wichtiger Gemeinschaftsgüter wie der Gesundheit und des Lebens Dritter und sichert 
zugleich den Erhalt eines hohen Qualitätsstandards beim Verbraucherschutz. Durch die im Handwerk geleistete 
berufliche Bildung erfolgt eine Aneignung und Weitergabe von Wissen und Kompetenzen mit gesellschaftsüber-
greifendem Nutzen, so bei der Sicherung des Fachkräftenachwuchses und der Integration junger Menschen in den 
Arbeitsmarkt. Allein wesentliche Tätigkeiten unterliegen bei den zulassungspflichtigen Handwerksberufen dem 
Reglementierungsvorbehalt, wobei der Qualifikationsnachweis in der Person des Betriebsleiters erbracht werden 
muss. 

Seit der Novelle 2004 haben sich das Berufsbild und auch der Schwerpunkt der praktischen Berufsausübung ein-
zelner zulassungsfreier Handwerke weiterentwickelt und grundlegend verändert. Diese Veränderungen sind so 
wesentlich, dass sie eine Reglementierung des Zugangs dieser Handwerke erforderlich machen.  

Zum Zeitpunkt der Novelle 2004 waren aber auch bereits die Kerntätigkeiten einzelner Handwerke gefahrgeneigt. 
Diese Handwerke hätten aus Gründen der präventiven Gefahrenabwehr in der Anlage A verbleiben müssen. Ge-
fahrgeneigt ist ein Handwerk, wenn zum jeweiligen Leistungsbild des Handwerks solche Betätigungsfelder ge-
hören, in denen eine handwerkliche Leistung qualitativ hochwertig und so fachgerecht ausgeführt werden muss, 
damit nicht nur der Schutz von Leben und Gesundheit der ausübenden Handwerker, sondern vor allem der von 
mit dem handwerklichen Produkt in Berührung kommenden Endverbraucher gewährleistet wird. Andererseits 
haben sich die Kerntätigkeiten und Leistungsbilder einzelner Handwerke seit der Novelle 2004 aber auch erst so 
verändert, dass nun gefahrgeneigte Tätigkeiten prägend für die jeweilige Tätigkeit sind oder eine Gefahrneigung 
verstärkt haben.  

Des Weiteren setzen Handwerke, bei denen der Umgang, insbesondere Restaurierung und Reparatur von Kultur-
gütern ein wesentliches Betätigungsfeld darstellt, eine entsprechende Qualifizierung voraus, um den Erhalt der 
Güter zu gewährleisten und insbesondere eine Zerstörung oder schwere irreparable Schäden daran zu vermeiden. 

Im Übrigen sind einige Handwerkstechniken als immaterielles Kulturerbe anzusehen. Das UNESCO-Überein-
kommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes aus dem Jahr 2003 umfasst ausdrücklich auch „traditionelle 
Handwerkstechniken“. Einige Handwerkstechniken sind bereits in die Repräsentative Liste des immateriellen 
Kulturerbes der Menschheit der UNESCO (https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kultur-
erbe/immaterielles-kulturerbe-weltweit) aufgenommen worden. Um ein Handwerk selbst dauerhaft zu erhalten 
und traditionelle Techniken und Fachwissen zu sichern, die zur Erhaltung kultureller Ausdrucksformen erforder-
lich sind, ist es des Weiteren erforderlich, dass in dem entsprechenden Handwerk eine qualifizierte Fachkräfteba-
sis gesichert wird. Der Austausch und die Weitergabe von Können, traditionellen Techniken und Fachwissen sind 
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für den Erhalt und die Entwicklung eines Handwerks und eine qualitativ hochwertige handwerkliche Leistung 
unbedingt erforderlich. Ein solch essentieller Wissens- und Könnenstransfer ist aber nur möglich, wenn ausrei-
chend Menschen eine entsprechende Ausbildung in dem Handwerk absolvieren. Nur dann können traditionelle 
Techniken und Fachwissen von erfahrenen Handwerkern weitergegeben, weiterentwickelt und somit dauerhaft 
erhalten werden. Mit der Abschaffung der Zulassungspflicht in den betroffenen Handwerken ist die Anzahl an 
Meisterbetrieben und auch an Auszubildenden und Gesellen seit 2004 gesunken. Ausbildung findet weit überwie-
gend aber nur in von Meistern geführten Handwerksbetrieben statt. Sinkt die Anzahl solcher Handwerksbetriebe, 
die ausbilden, weiter ab, wird das fachliche Wissen und Können des Handwerks auch an immer weniger Personen 
weitergegeben werden. Das immaterielle Kulturerbe kann dann verloren gehen. 

Seit der Novelle 2004 haben sich die Zahl der Auszubildenden, der abgeschlossenen Gesellen- und Meisterprü-
fungen entgegen der mit der Novelle 2004 verfolgten Zielen stark rückläufig entwickelt. Dabei sind die Zahl der 
Auszubildenden, der abgeschlossenen Gesellen- und Meisterprüfungen in den Handwerken der Anlage B1 stärker 
als in der Anlage A zurückgegangen. Während in der Zeit zwischen 2003 und 2016 in den A-Handwerken ein 
Rückgang der Auszubildenden um 27 Prozent erfolgte, war dieser Rückgang in den zulassungsfrei gestellten B1-
Handwerken mit etwa 36 Prozent höher. Im Hinblick auf die bestandenen Meisterprüfungen fallen die Unter-
schiede noch größer aus. Im Zeitraum zwischen 2003 und 2016 ist die Anzahl an bestandenen Meisterprüfungen 
auch in den A-Handwerken (um 17 Prozent) gesunken, in den Handwerken der Anlage B1 war dagegen ein deut-
lich größerer Rückgang um ca. 55 Prozent festzustellen. (siehe auch Antworten der Bundesregierung zur Parla-
mentarische Anfrage vom Oktober 2018, BT-Drs. 19/6095). Gleichzeitig hat sich aber die Struktur der Ausbil-
dungsbetriebe nicht verändert. Auch heute bilden weit überwiegend diejenigen aus, die bereits vor der Novelle 
2004 Ausbildungsbetriebe waren, d. h. Betriebe, die von einem Meister geführt werden. Von der durch die No-
velle 2004 geschaffenen Möglichkeit, auch als Geselle mit einer entsprechenden Ausbildungsbefähigung Auszu-
bildende anzuleiten und zu qualifizieren, wird demgegenüber nur in sehr wenigen Fällen Gebrauch gemacht. 
Demzufolge hat der Rückgang der Meisterbetriebe und Meisterabschlüsse auch einen starken Rückgang an aus-
gebildeten und qualifizierten Fachkräften zur Folge. Eine qualitative und quantitative Ausbildungsleistung kann 
aber nur gehalten werden, wenn es auch ausreichend Ausbildungsbetriebe gibt. Trotz der enormen Anstrengungen 
seitens der Bundesregierung zugunsten der beruflichen Bildung (u. a. Allianz für Aus- und Weiterbildung) konnte 
die Entwicklung gerade bei den Handwerken der Anlage B1 nicht abgemildert werden. Daher ist ein milderes 
Mittel im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht erkennbar. 

Die Umsetzung der vorgenannten Ziele soll durch die Einführung einer Zulassungspflicht als Voraussetzung zum 
selbstständigen Betrieb der betroffenen Handwerke erreicht werden. 

Die Zulassungspflicht als Voraussetzung zum selbstständigen Betrieb eines Handwerks als subjektive Berufszu-
gangsregelung stellt einen Eingriff in die von Artikel 12 des Grundgesetzes geschützte Berufsfreiheit dar. Ein 
solcher Eingriff ist aber erlaubt, wenn er zugunsten eines besonders wichtigen Gemeinschaftsgutes erfolgt und 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Geeignetheit, Erforderlichkeit, Zumutbarkeit) entspricht.  

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind schutzwürdige Gemeinschaftswerte nicht nur ab-
solute, allgemein anerkannte und von der jeweiligen Politik des Gemeinwesens unabhängige Werte. Der Gesetz-
geber kann auch solche Gemeinschaftsinteressen zum Anlass von Berufsregelungen nehmen, die ihm nicht in 
diesem Sinne vorgegeben sind, sondern sich erst aus seinen besonderen wirtschafts-, sozial- und gesellschaftspo-
litischen Vorstellungen und Zielen ergeben, die er also erst selbst in den Rang wichtiger Gemeinschaftsinteressen 
erhebt. 

Voraussetzung für eine Rechtfertigung der Zulassungspflicht als Eingriff in Artikel 12 des Grundgesetzes ist zu-
dem die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme. Die Pflicht zur Zulassung, deren Voraussetzung im Regelfall das 
Bestehen der Meisterprüfung ist, sowie der durch sie geförderte Gemeinwohlbelang müssen im Verhältnis zum 
Grundrechtseingriff geeignet, erforderlich und angemessen sein. Hierbei kommt dem Gewicht des Gemeinwohl-
belangs bei der Gesamtabwägung im Rahmen der Prüfung der Angemessenheit besondere Bedeutung zu. Je ge-
wichtiger ein Gemeinwohlbelang ist, desto eher steht die Förderung des Gemeinschaftsguts oder der Gemein-
wohlgründe in einem angemessenen Verhältnis zur grundrechtsbeschränkenden Maßnahme. 

Der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (insbesondere Entscheidungen vom 11. Februar 2003 – 1 
BvR 1972/00 und – 1 BvR 70/01 und 5. Dezember 2005 – 1 BvR 1730/02 -) sind Bewertungen und Kriterien zu 
entnehmen, die bei der Prüfung der Wiedereinführung der Meisterpflicht als Zulassungsvoraussetzung zur selb-
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ständigen Ausübung eines Handwerks zu beachten sind. Das Bundesverfassungsgericht lässt den Schutz von Le-
ben und Gesundheit bei einer besonderen Gefahrneigung der handwerklichen Tätigkeit als Rechtfertigung der 
Zulassungspflicht zu. Andere gesetzgeberische Zwecke schließt das Gericht aber auch nicht aus. Zudem verlangt 
das Bundesverfassungsgericht, dass bei einer Wiedereinführung einer beschränkenden Regelung seitens des Ge-
setzgebers die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Rechtslage ohne die Beschränkung des Grundrechts zu be-
achten sind. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Dem Gesetzesvorhaben war ein umfassendes Konsultationsverfahren mit den Handwerken der Anlage B1, den 
Sozialpartnern und sonstigen betroffenen Kreisen vorgeschaltet. Auf der Grundlage eines umfassenden Fragebo-
gens wurden die Handwerke und ihre Verbände gebeten, Daten, Fakten, Einschätzungen und sonstige Informati-
onen zu ihrem Handwerk, insbesondere den Entwicklungen im jeweiligen Handwerk, zur Verfügung zu stellen. 
Die Handwerke haben umfassende Stellungnahmen abgegeben und auch umfassendes Datenmaterial vorgelegt. 
Zusätzlich wurden die betroffenen Handwerke, Sozialpartner und sonstigen betroffenen Kreise auch mündlich 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Vorfeld der Erstellung des Gesetzentwurfs angehört. Um-
fassende Analysen zur Novelle von 2004 enthalten auch die Antworten der Bundesregierung auf Parlamentari-
schen Anfragen vom Oktober 2010 (BT-Drs. 17/3243), vom Mai 2011 (BT-Drs. 17/5879), vom Oktober 2011 
(BT-Drs. 17/7155) und vom Oktober 2018 (BT-Drs. 19/5304). Des Weiteren hat das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie für das Gesetzesvorhaben die Forschung im Zusammenhang mit der Novelle der Handwerks-
ordnung 2004 (vgl. u. a. das Veröffentlichungsverzeichnis des Institutes für Mittelstand und Handwerk Göttingen 
unter http://www.ifh.wiwi.uni-goettingen.de) beobachtet und bewertet. Ferner wurden die umfangreichen Daten-
sammlungen des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, einsehbar unter www.zdh-statistik.de und 
https://www.zdh.de/fachbereiche/wirtschaft-energie-umwelt/statistik/modernisierung-der-handwerksord-
nung/?L=0, einbezogen und bewertet.  

Durch den Gesetzentwurf werden zwölf derzeit zulassungsfreie Handwerke der Anlage B 1 wieder zulassungs-
pflichtig. Dazu werden die Anlage A und die Anlage B Abschnitt 1 neu gefasst sowie eine Ausnahmeregelung 
für von der Neuregelung erfasste Bestandsbetriebe eingeführt. Gleichzeitig wurde die derzeitige Anlage A über-
prüft, wobei sich kein Änderungsbedarf ergab. 

Der selbstständige Betrieb eines der künftig wieder zulassungspflichtigen Handwerke ist wie bei den jetzt schon 
zulassungspflichtigen Handwerken dann nur noch zulässig, wenn der Betriebsinhaber oder der Betriebsleiter in 
der Handwerksrolle eingetragen ist. Eingetragen in die Handwerksrolle wird, wer die Voraussetzungen der §§ 7 
ff. der Handwerksordnung erfüllt, d. h. insbesondere die Meisterprüfung in dem Handwerk bestanden oder eine 
Ausübungsberechtigung für das Handwerk erhalten hat. 

Die erfolgreich bestandene Meisterprüfung wird aber nur für solche Handwerke der Anlage B1 wieder Voraus-
setzung zum selbstständigen Betrieb des Handwerks, bei denen es sich um gefahrgeneigte Handwerke handelt, 
deren unsachgemäße Ausübung eine Gefahr für Leben und Gesundheit derer bedeutet, die mit der handwerklichen 
Leistung in Berührung kommen, oder um solche Handwerke, die besonders relevant im Umgang mit Kulturgütern 
sind oder die zum Erhalt des immateriellen Kulturerbes beitragen. Dabei kann das Handwerk und seine Techniken 
selbst zum immateriellen Kulturerbe gehören oder ein wesentlicher Teil des Leistungsbildes des Handwerks die 
Bewahrung von Kulturgütern betreffen. Ziel ist es, die fachgerechte und qualifizierte Ausübung der betroffenen 
Handwerke sicherzustellen und dadurch etwaige Gefahren für Dritte, aber auch für Kulturgüter zu verhindern und 
Handwerkstechniken, die zum immateriellen Kulturerbe gehören bzw. dessen Bewahrung dienen, durch Weiter-
gabe des Wissens und Könnens zu erhalten. 

Alle natürlichen und juristischen Personen und Personengesellschaften, die bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes selbstständig den Betrieb eines zulassungsfreien Handwerks ausüben, für das künftig die 
Eintragung in der Handwerksrolle Voraussetzung zum selbstständigen Betrieb sein wird, werden aber auch ohne 
bestandene Meisterprüfung in die Handwerksrolle eingetragen. Für sie wird mit Blick auf Artikel 14 des Grund-
gesetzes und den dadurch geschützten eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb eine Ausnahmeregelung 
geschaffen. Diese Personen und Gesellschaften dürfen auch weiterhin ihr Handwerk selbstständig ausüben. Für 
etwaige Rechtsnachfolger ist eine bestandene Meisterprüfung oder eine Ausübungsberechtigung dagegen wieder 
Voraussetzung zum selbstständigen Betrieb des Handwerks. 

juris Lex QS
11052024 ()

https://www.zdh.de/fachbereiche/wirtschaft-energie-umwelt/statistik/modernisierung-der-handwerksord
www.zdh-statistik.de
http://www.ifh.wiwi.uni-goettingen.de


   

     

       
        

       
     

       
    

      

 

 

          
      

          
 

       
         

        
         

        
  
            

        
    

     
       

      
         

       

   

   

         
        

       
          

 

Drucksache 19/14335 – 16 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

Der Gesetzentwurf enthält des Weiteren notwendige Folgeänderungen zu der Neufassung der Anlagen A und B. 

Es wird in § 229 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch eine Übergangsregelung aufgenommen, um zu verhin-
dern, dass selbstständig tätige Gewerbetreibende, die bisher in der ausgeübten Tätigkeit nicht der Versicherungs-
pflicht nach § 2 Satz 1 Nummer 8 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch unterlagen, wegen der Änderung der 
Anlage A der Handwerksordnung in der Rentenversicherung versicherungspflichtig werden. Ob und wie Selbst-
ständige, die schon vor Einführung der nach dem Koalitionsvertrag vorgesehenen allgemeinen Altersvorsorge-
pflicht für Selbstständige selbstständig waren (so genannte Bestandsselbstständige), in eine allgemeine Altersvor-
sorgepflicht einbezogen werden, wird im Rahmen des Gesetzgebungsvorhabens zur Einführung der Altersvorsor-
gepflicht für Selbstständige geklärt. 

III. Alternativen 

Keine. 

Die Meisterpflicht als Berufszugangsregelung wirkt zielgerichteter und nachhaltiger als weniger eingreifende 
Maßnahmen wie Berufsausübungsregelungen, Haftungsregelungen oder gesetzlich verankerte Qualitätsstandards, 
präventiv zum Schutz der Rechtsgüter Leben, Gesundheit und Bewahrung und Vermittlung des kulturellen Erbes. 
Sie gewährleistet gleichzeitig den Wissenstransfer traditioneller Techniken und Fachwissen. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz für die Änderungen der Handwerksordnung folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 11 des Grundgesetzes (Recht der Wirtschaft). Nach Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes steht dem Bund 
die Gesetzgebungskompetenz dann zu, wenn und soweit eine bundesgesetzliche Regelung zur Herstellung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder zur Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse 
erforderlich ist.  

Eine solche bundesgesetzliche Regelung des Handwerksrechts ist zur Wahrung der Rechtseinheit im Bundesge-
biet im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. Eine Regelung durch den Landesgesetzgeber würde zur erhebli-
chen Nachteilen für die Gesamtwirtschaft führen, die sowohl im Interesse des Bundes als auch der Länder nicht 
hingenommen werden können. Berufszugangsregelungen im Handwerk müssen bundesweit einheitlich gelten. 
Andernfalls wäre zu befürchten, dass unterschiedliche landesrechtliche Behandlungen gleicher Sachverhalte 
Wettbewerbsverzerrungen und Schranken für die länderübergreifende Wirtschaftstätigkeit im Handwerk zur 
Folge hätten. Die bundesgesetzliche Regelung ist auch zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse erfor-
derlich. Die einen Eingriff in die Berufsfreiheit und damit eine Berufsreglementierung rechtfertigenden Gründe 
müssen für das Handwerk bundeseinheitlich bewertet werden. Ein unterschiedliches Schutzniveau von Leben und 
Gesundheit oder für das kulturelle Erbe ist nicht hinzunehmen, eine bundesgesetzliche Regelung daher erforder-
lich. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen vereinbar. 

Die Wiedereinführung der Zulassungspflicht für bisher zulassungsfreie Handwerke stellt zwar eine Beschränkung 
der Niederlassungsfreiheit gemäß Artikel 49 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
dar. Diese Beschränkungen sind aber gerechtfertigt. Den Anforderungen von Artikel 59 Absatz 3 und Absatz 5 
Satz 2 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen wird Rechnung getragen. 
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VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Der Entwurf sieht keine Rechts- und Verwaltungsvereinfachung vor. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung 
im Sinne der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Die Zielsetzungen dieses Gesetzentwurfs stärken vorrangig die 
Schwerpunkte 4 (Hochwertige Bildung) und 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum). Die Zulas-
sungspflicht verbessert die Ausbildungsleistung der neuen zulassungspflichtigen Handwerke. Die Zahl der Aus-
zubildenden und der abgeschlossenen Gesellen- und Meisterprüfungen in den Handwerken der Anlage B1 sind 
stärker als bei den Handwerken der Anlage A zurückgegangen. Während in der Zeit zwischen 2003 und 2016 in 
den A-Handwerken ein Rückgang der Auszubildenden um 27 Prozent erfolgte, war dieser Rückgang in den zu-
lassungsfrei gestellten B1-Handwerken mit etwa 36 Prozent deutlich höher. Ausbildungsbetriebe sind fast aus-
schließlich Meisterbetriebe. Im Hinblick auf die bestandenen Meisterprüfungen fallen die Unterschiede in der 
Entwicklung zwischen Handwerken der Anlage A und B1 noch größer aus. Im Zeitraum zwischen 2003 und 2016 
ist zwar die Anzahl an bestandenen Meisterprüfungen auch in den A-Handwerken (um 17 Prozent) gesunken, in 
den Handwerken der Anlage B1 war dagegen ein deutlich größerer Rückgang um ca. 55 Prozent festzustellen. 
Mit der Wiedereinführung der Zulassungspflicht wird sich die Anzahl an Meisterbetrieben deutlich erhöhen. Dies 
zeigt der direkte Vergleich der Entwicklung der Anlage A und der Anlage B1 seit 2004, insbesondere beim Ver-
gleich der Anzahl an gegründeten Betrieben und Meisterabschlüssen. Während die Anzahl an Neugründungen 
stark angestiegen ist, ist die Anzahl an Meisterabschlüssen gleichzeitig stark gesunken (vgl. Antwort der Bundes-
regierung zur Parlamentarischen Anfrage vom Oktober 2018, BT-Drs. 19/5304). Mit der Wiedereinführung der 
Zulassungspflicht wird nicht nur eine Steigerung der Ausbildungsleistung einhergehen, auch das Ausbildungsni-
veau wird ansteigen, wenn das Erlernen der Ausübung der betroffenen Handwerke durch die Vermittlung des 
Fachwissens und der Erfahrung eines Meisters erfolgt. Mit der Zunahme an Meisterbetrieben wird aber nicht nur 
die Fachkräftebasis in diesen Handwerken gesichert, auch das Fachwissen und traditionelle Techniken werden 
gewahrt und gewährleistet. Im Hinblick auf den Schwerpunkt 8 trägt der Gesetzentwurf auch zu einem dauerhaf-
ten und nachhaltigen Wirtschaftswachstum bei. Meistergeführte Betriebe verfügen über ein höheres Kapital, be-
stehen aus mehr Mitarbeitern, haben eine längere Verweildauer am Markt und sind weniger insolvenzgefährdet. 
Durch diese Betriebsstrukturen sowie die Steigerung der Ausbildungsleistung und des Ausbildungsniveaus wird 
sich auch die Integration und Ausbildung von ausländischen Fachkräften in Deutschland verbessern. Unter diesem 
Aspekt ist daher des Weiteren auch der Schwerpunkt 10 (Weniger Ungleichheiten) der Nachhaltigkeitsstrategie 
betroffen. 

3. Demographische Auswirkungen 

Die Handwerksrechtsnovelle 2004 hat nicht unerhebliche Auswirkungen auf die Zahl der Betriebe, die Be-
triebsgrößen, Beschäftigtenzahlen, die Zahl der Auszubildenden, der abgeschlossenen Gesellen- und Meisterprü-
fungen und die Marktverweildauer der zulassungsfreien Handwerke der Anlage B1 der Handwerksordnung (siehe 
Antwort der Bundesregierung vom 28.11.2018 auf die Parlamentarische Anfrage vom Oktober 2018 zu den „Aus-
wirkungen der Handwerksnovelle 2004“, BT-Drs. 19/6095). 

Der Gesetzesentwurf fördert durch die Wiedereinführung der Zulassungspflicht für die betroffenen Handwerke 
eine passgenaue bedarfsorientierte Berufsausbildung, eine hohe Dienstleistungs-, Produkt- und Servicequalität 
und einen effektiven Verbraucherschutz. Bei der Meisterfortbildung werden neben fachlichen auch betriebswirt-
schaftliche, kaufmännische und rechtliche Kenntnisse vermittelt. Da die Ausbildung vornehmlich im zulassungs-
pflichtigen Handwerk stattfindet, trägt der Gesetzesentwurf mithin spürbar zur Sicherung des Fachkräftenach-
wuchses im Handwerk bei. Die gerade im zulassungspflichtigen Handwerk geleistete berufliche Bildung gewähr-
leistet überdies eine Aneignung und Weitergabe von Wissen und Kompetenzen mit gesellschaftsübergreifendem 
Nutzen, so bei der Integration junger Menschen jeder Herkunft in den Arbeitsmarkt. Ferner zeichnen sich die 
regional im gesamten Bundesgebiet vertretenen zulassungspflichtigen Handwerke durch eine vergleichsweise 
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längere Marktverweildauer aus. Sie können damit einen Beitrag zur Gewährleistung gleichwertiger Lebensbedin-
gungen in ländlichen Räumen leisten. Hiervon können insbesondere auch Verbraucherinnen und Verbraucher 
profitieren, die altersbedingt in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. 

4. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Die Änderungen bei der Zulassungspflicht für Meisterprüfungen in der Handwerksordnung haben finanzielle 
Auswirkungen auf die Ausgaben für das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) im Einzelplan 30. Aus-
gehend von einem Inkrafttreten der beabsichtigten Änderung zum Sommer 2020 entsteht in Kapitel 3002 Titel-
gruppe 80 ein Mehrbedarf in der nachfolgend dargestellten Höhe. Diese Mehrausgaben könnten nach derzeitiger 
Prognose gegebenenfalls aus dem Ansatz in Kapitel 3002 Titelgruppe 80 aufgefangen werden.: 

Mehrausgaben AFBG (in Mio. Euro) 

2020 2021. 2022 2023 

Mehrausgaben 
AFBG insg. 

0,950 2,300 2,300 2,300 

davon Bund 0,740 1,800 1,800 1,800 

davon Länder 0,210 0,500 0,500 0,500 

5. Erfüllungsaufwand 

Natürliche und juristische Personen und Personengesellschaften, die selbstständig ein derzeit zulassungsfreies und 
künftig zulassungspflichtiges Handwerk ausüben wollen, müssen die Meisterprüfung in dem jeweiligen Hand-
werk selbst ablegen oder einen Betriebsleiter beschäftigen, der sie bestanden hat. Die Kosten für den Erwerb des 
Meistertitels (Kurs- und Prüfungsgebühren) sind in jedem Handwerk unterschiedlich. Gleiches gilt für den zeitli-
chen Aufwand. Auch der zu erwartende Anstieg an absoluten Meisterprüfungen wird sich voraussichtlich in den 
Gewerken unterschiedlich entwickeln. Die Anzahl an zu erwartenden Meisterprüfungen ist aber nicht deckungs-
gleich mit der Anzahl an derzeit nicht meistergeführten Betrieben. Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vier-
ten Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften bestehenden 
Betriebe können zudem ohne bestandene Meisterprüfung weitergeführt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass 
mit Einführung der Zulassungspflicht eine Anzahl an Handwerkern nach der Gesellenprüfung in einem Ange-
stelltenverhältnis tätig und keinen Meisterabschluss erwerben wird. 

Für den Erfüllungsaufwand ist zudem zu berücksichtigen, dass der Erwerb des Meistertitels von Bund und Län-
dern finanziell gefördert wird. Die Förderquote variiert je nach Bundesland. Auch werden zusätzliche Prämien 
der Bundesländer für hervorragende Prüfungsergebnisse gewährt. Ein wesentlicher Teil der Lehrgangs- und Prü-
fungskosten wird derzeit aber durch den Bund nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) erstattet. 
Zurzeit deckt die Förderung des Bundes durch das AFBG (40-Prozent-Zuschuss und 40-Prozent-Darlehenserlass 
bei Prüfungserfolg) 64 Prozent der Kosten ab. Derzeit wird eine höhere Förderung durch eine Änderung des 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes vorbereitet. Darüber hinaus sind nach der aktuellen Novelle des Berufs-
bildungsgesetzes und der Handwerksordnung durch das Berufsbildungsmodernisierungsgesetz (BBiMoG), wel-
ches sich im parlamentarischen Verfahren befindet, u. a. im Bereich der Gesellenprüfungen kostenmindernde 
Flexibilisierungen vorgesehen. Ähnliches ist perspektivisch auch für Meisterprüfungen geplant. 

Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl an Meisterprüfungen in den neuen zulassungspflichtigen Handwerken 
ansteigen wird. Demzufolge werden auch mehr Meisterprüfungsausschüsse errichtet werden müssen. Die Prüfun-
gen werden bei den Handwerkskammern abgenommen. Der zeitliche Aufwand für die ehrenamtlichen Prüfer wird 
daher zunehmen. Die ehrenamtlichen Prüfer werden für ihre Tätigkeit entschädigt. Der dadurch verursachte fi-
nanzielle Mehraufwand der Kammern wird durch die von den Meisterprüflingen zu entrichtenden Prüfungsge-
bühren ausgeglichen werden (siehe weitere Kosten). 
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a) Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger 

Unter der Annahme, dass die Anzahl der Meisterabschlüsse in den betreffenden Gewerken mittelfristig wieder 
das Niveau der derzeitigen Handwerke der Anlage A erreicht, wird ausgehend von den Daten vor Beginn der 
Handwerksnovelle 2004 und reduziert um den seit diesem Zeitpunkt durchschnittlichen prozentualen Rückgang 
der Meisterabschlüsse in den derzeitigen Handwerken der Anlage A von 552 zusätzlichen Prüflingen pro Jahr 
ausgegangen. Für diesen Personenkreis entstehen zusätzliche Kosten für die Teilnahme an Meistervorbereitungs-
kursen. Der Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger erhöht sich dadurch jährlich um 2 608 640 Euro. 

Der zusätzliche zeitliche Erfüllungsaufwand für die Teilnahme an Meistervorbereitungskursen beträgt für die 
Prüflinge insgesamt 772 800 Stunden jährlich. Hinzu kommt ein zeitlicher Erfüllungsaufwand für die Prüfungs-
teilnahme in Höhe von 24 288 Stunden sowie ein zeitlicher Aufwand durch die vermehrte Beantragung von Leis-
tungen nach dem AFBG in Höhe von 600 Stunden. 

b) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht kein neuer Erfüllungsaufwand. 

c) Erfüllungsaufwand für die Verwaltung 

Durch die steigende Anzahl an Meisterprüfungen müssen auch mehr Meisterprüfungsausschüsse errichtet werden. 
Die Prüfungen werden durch die Kammern abgenommen. Der zeitliche Aufwand für die ehrenamtlichen Prüfer 
wird zunehmen. Die ehrenamtlichen Prüfer werden für ihre Tätigkeit entschädigt. Durch die Erweiterung des 
Kreises der Förderberechtigten des AFBG ist zudem mit einer vermehrten Antragstellung von Leistungen nach 
dem AFBG bei den entsprechenden Vollzugsstellen zu rechnen. Insgesamt erhöht sich der jährliche Erfüllungs-
aufwand für die Verwaltung (Handwerkskammern) um 232 387 Euro. 

Der Aufwand, der bei den Kammern darüber hinaus durch den Anstieg an Meisterkursen, Meisterprüfungen und 
Eintragungen in die Handwerksrolle entsteht, ist geringfügig. Da in den Kammern bereits Prüfungen durchgeführt 
werden, ist hier keine wesentliche Umstellung zu erwarten. Ein einmaliger sehr geringer Aufwand entsteht für die 
Übertragung der Bestandsbetriebe aus dem Verzeichnis der Inhaber eines zulassungsfreien Handwerks (§ 19
Handwerksordnung) in die Handwerksrolle von Amts wegen. Diese Übertragung erfolgt bei den Handwerkskam-
mern digitalisiert. 

6. Weitere Kosten 

Es ist zu erwarten, dass die Betriebszahlen der neuen zulassungspflichtigen Handwerke konstant bleiben werden, 
da auch alle Bestandsbetriebe in die Handwerksrolle eingetragen werden. Damit wird sich auch mittelfristig das 
Angebot an Handwerksleistungen in diesen Handwerken aufgrund der Neuregelung nicht signifikant rückläufig 
entwickeln. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau sind daher kurz- und mittelfristig nicht zu erwar-
ten. Langfristig kann ein Preisanstieg auch aufgrund der zu erwartenden Qualitätssteigerung nicht ausgeschlossen 
werden. 

Für die Prüflinge entstehen durch Prüfungsgebühren zusätzliche Kosten in Höhe von 382 536 Euro. 

Für die Eintragung in die Handwerksrolle fallen für die betroffenen Betriebe Gebühren an. Allerdings entsprechen 
diese Gebühren im Wesentlichen den Gebühren, die durch die Eintragung nach § 19 der Handwerksordnung in 
das Verzeichnis der Inhaber eines zulassungsfreien Handwerks oder eines handwerksähnlichen Gewerbes anfal-
len. Die Eintragung der Bestandsbetriebe in die Handwerksrolle erfolgt von Amts wegen, so dass insoweit keine 
Gebühren für die Betriebe anfallen und erhoben werden dürfen. 

7. Weitere Gesetzesfolgen 

Die gleichstellungspolitischen Auswirkungen der Gesetzesänderungen wurden geprüft. Die Regelungen sind 
gleichstellungspolitisch ausgewogen. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine unterschiedliche Betroffenheit von 
Frauen und Männern. 
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VII. Befristung; Evaluation 

Die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen sind auf Dauer angelegt, daher ist eine Befristung nicht vorgesehen. 

Die Ziele des Gesetzes und die Zuordnung eines Handwerks zu der Anlagen A und insbesondere der Anlage B 
Abschnitt 1 der Handwerksordnung sollen 5 Jahre nach Inkrafttreten des Vierten Gesetzes zur Änderung der 
Handwerksordnung und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften durch die Bundesregierung überprüft werden. 
Dabei wird insbesondere untersucht, inwiefern die Zuordnung zum Schutz von Leben und Gesundheit, zum Erhalt 
von Kulturgütern und immateriellem Kulturerbe, sowie zur Sicherung der Ausbildungsleistung und Nachwuchs-
förderung beigetragen haben und somit die Ziele des Gesetzes erreicht wurden. Dafür werden u. a. Daten zur 
Berufsbildung sowie zu den Betriebs- und Beschäftigtenzahlen erhoben. Auch bisher wurde eine Überprüfung 
der Verhältnismäßigkeit der Berufsreglementierungen im Handwerk regelmäßig durchgeführt, zum Beispiel im 
Rahmen von parlamentarischen Anfragen (so bei der Novelle 2004, siehe BT-Drs. 17/3243, 17/5879, 17/7155, 
19/5304). Statistiken zu der Entwicklung in den einzelnen Handwerken werden außerdem in der Handwerksor-
ganisation erstellt und regelmäßig auch veröffentlicht. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung der Handwerksordnung) 

Zu Nummer 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Einfügung von § 126 der Handwerksordnung 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des Absatzes 2. 

Zu Buchstabe b 

Auf Wahlen, die bis zum Inkrafttreten des Vierten Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung und weiterer 
handwerksrechtlicher Vorschriften begonnen wurden, sollen die Änderungen in den Anlagen A und B der Hand-
werksordnung keine Auswirkungen haben. Diese Wahlen können nach den bisherigen Vorschriften und Bedin-
gungen rechtmäßig zu Ende geführt werden können. 

Zu Nummer 3 

Für natürliche und juristische Personen und Personengesellschaften, die bereits derzeit selbstständig den Betrieb 
eines künftig zulassungspflichtigen Handwerks ausüben, wird eine Ausnahmevorschrift vorgesehen. Die Einfüh-
rung der Meisterpflicht belastet diese Gruppe intensiver als Personen und Gesellschaften, die bisher noch nicht in 
dem dann zulassungspflichtigen Handwerk tätig waren. 

Eine Wiedereinführung der Zulassungspflicht für Handwerke, die seit 2004 zulassungsfrei sind, wird vor allem 
die zahlreichen seit 2004 neu gegründeten (nicht meistergeführten) Betriebe betreffen. Diese Betriebsinhaber 
konnten bislang fast 16 Jahre lang ihren Betrieb selbstständig ohne Nachweis einer bestandenen Meisterprüfung 
führen. Diese Handwerker und ihre Betriebe sind daher von einer Wiedereinführung qualitativ anders betroffen 
als künftige Betriebsinhaber. Ein Eingriff in Artikel 14 des Grundgesetzes („eingerichteter und ausgeübter Ge-
werbebetrieb“) kommt insoweit in Betracht als Betriebe, die die Voraussetzungen für eine Eintragung in die 
Handwerksrolle nicht erfüllen, ihre Betriebstätigkeit einstellen müssten, wenn das von ihnen betriebene Handwerk 
wieder zulassungspflichtig wird. Möglicherweise kommt insoweit auch ein Eingriff in Artikel 12 des Grundge-
setzes in Betracht. Das Bundesverfassungsgericht hat die Anwendbarkeit von Artikel 14 des Grundgesetzes neben 
Artikel 12 des Grundgesetzes offengelassen. Das einfachgesetzliche Recht am eingerichteten und ausgeübten Ge-
werbebetrieb deckt auch Berechtigungen ab, bei denen es primär um den Schutz des Artikel 12 des Grundgesetzes 
geht. Artikel 14 des Grundgesetzes bietet nur einen Bestandsschutz, aber keinen Erwerbsschutz. Für die Zumut-
barkeit einer grundrechtsbeschränkenden Regelung sind aber sowohl bei einem Eingriff in Artikel 12 als auch 
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Artikel 14 des Grundgesetzes Bestandsschutzregelungen notwendig, um die Wiedereinführung der Zulassungs-
pflicht auch insoweit verfassungsgemäß auszugestalten. 

Die Regelung sieht daher eine Eintragung der Bestandsbetriebe in die Handwerksrolle von Amts wegen auch dann
vor, wenn diese Betriebe keinen Betriebsleiter mit einer bestandenen Meisterprüfung haben und auch im Übrigen 
keine Ausnahmevorschrift zur Zulassungspflicht eingreift. Gleichzeitig soll durch die Regelungen in den Absät-
zen 2 und 3 sichergestellt werden, dass die Bestandsbetriebe nur mit den zum Stichtag bestehenden Gesellschaf-
tern und Eigentümern von der Ausnahmeregelung des Absatzes 1 profitieren. Bei Inhaberwechseln oder Ände-
rungen in der Gesellschaftsstruktur sollen die allgemeinen Vorschriften, insbesondere §§ 7ff. der Handwerksord-
nung, gelten. Ohne die Regelung in Absatz 3 würden Anreize geschaffen, Betriebe nur zu dem Zweck noch vor 
dem Stichtag zu gründen, um die vom Gesetzgeber in § 7 Handwerksordnung festgelegte Zulassungspflicht zu 
umgehen. Zudem könnten ansonsten juristische Personen und Personenhandelsgesellschaften als Unternehmens-
trägerinnen von Handwerksbetrieben durch Anteilsübertragungen und Gesellschafterwechsel auch noch nach vie-
len Jahren genutzt werden, um nicht die Voraussetzungen der Zulassungspflicht erfüllen zu müssen. 

Auch für den Fall des Absatzes 3 bleiben aber die Ausnahmeregelung u. a. in §§ 7b und 8 der Handwerksordnung 
anwendbar. Zudem ist zu berücksichtigen, dass der Sachverhalt, der die Einstellung eines Meisters als Betriebs-
leiter erforderlich macht, von dem Eigentümer bzw. den Gesellschaftern eines Betriebs durch einen Eigentümer-
wechsel bzw. Gesellschaftereintritt selbst geschaffen wird. Diesen Vorgängen gehen üblicherweise umfassende 
rechtliche Prüfungen voraus, so dass auch die Erfüllung der Anforderungen zum Verbleib des Betriebes in der 
Handwerksrolle vorbereitet werden kann. Dennoch kann es in Einzelfällen schwierig sein, nach einem Eigentü-
merwechsel oder Gesellschafterbeitritt einen Meister als Betriebsleiter zu beschäftigen. Im Hinblick auf den 
Grundrechtsrechtsschutz aus Artikel 12 und 14 des Grundgesetzes für diese Bestandsbetriebe ist daher zur Wah-
rung der Verhältnismäßigkeit eine Übergangsfrist von 6 Monaten vorgesehen. 

Zu Nummer 4 

Die Zulassung zum Betrieb eines Handwerks, im Regelfall erfüllt durch eine bestandene Meisterprüfung als Vo-
raussetzung zum selbstständigen Betrieb eines Handwerks, ist eine subjektive Berufszulassungsregelung und stellt 
einen Eingriff in die von Artikel 12 des Grundgesetzes geschützte Berufsfreiheit dar. Ein Eingriff in die Berufs-
freiheit durch eine subjektive Berufszulassungsregelung ist aber gerechtfertigt, wenn er durch hinreichende, der 
Art der betroffenen Betätigung und der Intensität des Eingriffs Rechnung tragende Gründe des Gemeinwohls 
begründet ist sowie dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht. Subjektive Berufszulassungsregelungen 
sind nur zum Schutz eines besonders wichtigen Gemeinschaftsguts möglich. 

Unter europarechtlichen Aspekten stellt die Wiedereinführung der Zulassungspflicht bzw. die im Hinblick auf 
EU-Ausländer insoweit entstehende Anerkennungspflicht aus § 9 der Handwerksordnung in Verbindung mit §§ 1 
ff. der EWR/EU-Handwerksverordnung eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit gemäß Artikel 49 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) dar. Diese Beschränkungen sind aber gerechtfertigt. 
So hat der EuGH den Gesundheits- und Verbraucherschutz, aber auch den Kultur(gut)schutz, insbesondere als 
Interesse an der Erhaltung des historischen und künstlerischen Erbes bereits als tragfähige zwingende Gründe des 
Allgemeininteresses, die eine Beschränkung der europäischen Grundfreiheiten rechtfertigen können, anerkannt. 

Die Rückführung in die Anlage A der Handwerksordnung, d. h. in die Gruppe der zulassungspflichtigen Hand-
werke, erfolgt daher zum Schutz der besonders wichtigen Gemeinschaftsgüter Leben und Gesundheit sowie zum 
Schutz von materiellem und immateriellem Kulturerbe. In die Anlage A werden die folgenden zwölf Handwerke 
aufgenommen: Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Betonstein- und Terrazzohersteller, Estrichleger, Behälter-
und Apparatebauer, Parkettleger, Rollladen- und Sonnenschutztechniker, Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und 
Holzspielzeugmacher, Böttcher, Raumausstatter, Glasveredler, Orgel- und Harmoniumbauer und Schilder- und 
Lichtreklamehersteller. Die übrigen Handwerke der Anlage B, Abschnitt 1 wurden ebenfalls geprüft, eine Berufs-
zulassungsregelung kann für diese Handwerke derzeit aber nicht eingeführt werden. 

Der Schutz von Gesundheit und Leben ist ein überragend wichtiges, allgemein anerkanntes Gemeinschaftsgut. 
Seine Bedeutung rechtfertigt auch präventive Maßnahmen wie Berufszulassungsregelungen, um ein notwendiges 
Schutzniveau bei Ausführung handwerklicher Leistungen zu garantieren. Für Handwerke mit Gefahrenpotential, 
bei denen die fachliche Ausübung des Handwerks diese Gefahren minimieren oder ausschließen kann, ist eine 
Berufszulassungsregelung wie die Meisterpflicht, die die notwendige fachliche Ausbildung sicherstellt, angemes-
sen und für die betroffenen Handwerke auch zumutbar. 
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Die Abwehr von Schäden für Eigentum und Vermögen ist ebenfalls als besonders wichtiges Gemeinschaftsgut 
anzusehen. Es handelt sich um einen in der Gesellschaft allgemein anerkannten Wert. Der Schutz von materiellem 
und immateriellem Kulturerbe geht darüber sogar hinaus und hat gegenüber dem (einfachen) Verbraucherschutz 
ein deutlich größeres Gewicht. Die herausgehobene Bedeutung des materiellen und immateriellen Kulturerbes als 
Gemeinschaftsgut verdeutlicht sich in dem Beitritt Deutschlands am 10. Juli 2013 zu dem UNESCO-Überein-
kommen zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes von 2003 sowie der Verabschiedung des Kulturgutschutz-
gesetzes im Jahr 2016, mit dem das Kulturgutschutzrecht umfassend reformiert und modernisiert und an EU- und 
internationale Standards, vor allem an das UNESCO-Übereinkommen von 1970, angepasst wurde. 

„(Materielles) Kulturgut” ist jede bewegliche Sache oder Sachgesamtheit von künstlerischem, geschichtlichem 
oder archäologischem Wert oder aus anderen Bereichen des kulturellen Erbes, insbesondere von paläontologi-
schem, ethnographischem, numismatischem oder wissenschaftlichem Wert (§ 2 Absatz 1 des Kulturgutschutzge-
setzes). Der Umgang mit Kulturgütern erfordert höchste fachliche Kompetenz. Falscher und unsachgemäßer Um-
gang kann solche Kulturgüter unwiederbringlich zerstören oder beschädigen. Der fachgerechte Umgang mit Kul-
turgütern setzt daher eine entsprechende Qualifizierung voraus, um den Erhalt der Güter zu gewährleisten und 
insbesondere eine Zerstörung oder schwere irreparable Schäden daran zu vermeiden. Bei Handwerken, bei denen 
der Umgang mit Kulturgütern prägend für das Berufsbild ist, ist eine präventive Maßnahme wie die Meisterpflicht 
als Berufszugangsregelung zugunsten des Schutzes dieser Kulturgüter trotz der Belastungen durch den Eingriff 
zumutbar.  

Zum anderen sind zwei (Orgel- und Harmoniumbauer, Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher) 
der neu in die Anlage A aufgenommenen Handwerke als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Das UNESCO-
Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes aus dem Jahr 2003 umfasst ausdrücklich auch „tra-
ditionelle Handwerkstechniken“. Der Orgelbau ist bereits in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturer-
bes der Menschheit der UNESCO aufgenommen worden. Ziel des UNESCO-Übereinkommens zur Erhaltung des 
Immateriellen Kulturerbes ist die Erhaltung des immateriellen Kulturerbes auf nationaler und internationaler 
Ebene sowie die Förderung des Bewusstseins für die Bedeutung des immateriellen Kulturerbes und seiner Wert-
schätzung. Traditionelles und über Generationen überliefertes Wissen soll anerkannt und wertgeschätzt werden. 
Das Übereinkommen wird in Deutschland umgesetzt, um die Vielfalt des lebendigen Kulturerbes in Deutschland 
und weltweit zu erhalten, zu pflegen und zu fördern (Deutsche UNESCO-Kommission). Kulturgüter wiederum 
sind materielle Zeugnisse des kulturellen Erbes. Werden Kulturgüter zerstört, dann wird auch eine Quelle von 
Wissen und Identität beschädigt (Deutsche UNESCO-Kommission). Um die speziellen für die Ausübung dieser 
Handwerke notwendigen Techniken dauerhaft in diesem Sinne als immaterielles Kulturerbe zu erhalten und tra-
ditionelle Techniken und Fachwissen zu sichern sowie weiterzuentwickeln, ist es erforderlich, dass in diesem 
Handwerk eine qualifizierte Fachkräftebasis gewährleistet wird. Das Meister-Schüler-Prinzip ist eine als hoch-
wertig und äußerst effektiv anerkannte Form der Wissensvermittlung im Rahmen des immateriellen Kulturerbes. 
Der Austausch und die Weitergabe von traditionellen Techniken und Fachwissen sind für den Erhalt eines Hand-
werks und eine qualitativ hochwertige handwerkliche Leistung unbedingt erforderlich. Ein solch essentieller Wis-
senstransfer ist aber nur möglich, wenn ausreichend Menschen eine entsprechende Ausbildung und Weiterquali-
fizierung als Meister in dem Handwerk absolvieren. Nur dann können traditionelle Techniken und Fachwissen 
von erfahrenden Handwerkern weitergegeben und somit dauerhaft erhalten werden. Die Sicherstellung des Wis-
senstransfers und der Erhaltung ist nur möglich, wenn für diese Handwerke wieder die Meisterpflicht als Zu-
gangsvoraussetzung zum Handwerk eingeführt wird. 

Ergänzend dient die Rückführung der zwölf Handwerke auch der Gewährleistung der dualen Ausbildung im 
Handwerk. Der Ausbildung von Jugendlichen und Heranwachsenden zu einem bestimmten Beruf und somit die 
Schaffung einer Zukunftsperspektive kommt in Gesellschaft und Politik eine erhebliche Bedeutung zu. Sie ist als 
besonders wichtiges Gemeinschaftsgut zu bewerten. Eine hohe Anzahl an Betrieben gewährleistet allerdings nicht 
automatisch einen hohen Lehrlingsbestand. Im Handwerk findet der betriebliche Teil der dualen Ausbildung wie 
bereits vor der Novelle 2004 nahezu ausschließlich in Meisterbetrieben statt. Die Zahl der Ausbildungen durch 
Nicht-Meisterbetriebe ist dagegen gering. Dabei sind die Zahl der Auszubildenden, der abgeschlossenen Gesellen-
und Meisterprüfungen in den Handwerken der Anlage B1 stärker als in der Anlage A zurückgegangen. Während 
in der Zeit zwischen 2003 und 2016 in den A-Handwerken ein Rückgang der Auszubildenden um 27 Prozent 
erfolgte, war dieser Rückgang in den zulassungsfrei gestellten B1-Handwerken mit etwa 36 Prozent deutlich hö-
her. Im Hinblick auf die bestandenen Meisterprüfungen fallen die Unterschiede noch größer aus. Im Zeitraum 
zwischen 2003 und 2016 ist die Anzahl an bestandenen Meisterprüfungen auch in den A-Handwerken (um 17 
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Prozent) gesunken, in den Handwerken der Anlage B1 war dagegen ein deutlich größerer Rückgang um ca. 55 
Prozent festzustellen. (siehe auch Antworten der Bundesregierung zur Parlamentarischen Anfrage vom Oktober 
2018, BT-Drs. 19/6095). Die Anzahl an Meisterbetrieben ist seit 2004 kontinuierlich gesunken, was die Anzahl 
an stark gesunkenen Meisterabschlüsse gegenüber den stark angestiegenen Neugründungen zeigt (vgl. Antwort 
der Bundesregierung zur Parlamentarischen Anfrage vom Oktober 2018, BT-Drs. 19/5304). Die duale Ausbildung 
wird in den neu in die Anlage A aufgenommenen Handwerken daher durch eine Steigerung der Meisterbetriebe 
zukünftig gewährleistet werden. 

Bei der Prüfung, ob die Einführung der Zulassungspflicht für einzelne zulassungsfreie Handwerke erforderlich 
ist, wurden auch entsprechend der verfassungsgerichtlichen Vorgaben Erfahrungen und Erkenntnisse aus der 
Rechtslage ohne die Beschränkung des Grundrechts seit 2004 berücksichtigt und ausgewertet. Im Rahmen des 
Prognose- und Beurteilungsspielraums des Gesetzgebers wurde insbesondere der Wandlung des Berufsbildes oder 
des tatsächlichen Betätigungsschwerpunktes der zulassungsfreien Handwerke in der Praxis besondere Bedeutung 
zugemessen. Auch wurde geprüft, ob eine Zuordnung in die Anlage B1 mit der Reform 2004 zutreffend erfolgt 
ist. Schließlich sind die Entwicklung des Betriebs- und Lehrlingsbestands sowie der bestandenen Meister- und 
Gesellenprüfungen berücksichtigt worden. 

Zum Zeitpunkt der Novelle 2004 waren zum einen bereits die Kerntätigkeiten einzelner Handwerke gefahrge-
neigt. Diese Handwerke hätten aus Gründen der präventiven Gefahrenabwehr in der Anlage A verbleiben müssen. 
Gefahrgeneigt ist ein Handwerk, wenn zum jeweiligen Leistungsbild des Handwerks solche Betätigungsfelder 
gehören, in denen eine handwerkliche Leistung qualitativ hochwertig und so fachgerecht ausgeführt werden muss, 
damit nicht nur der Schutz von Leben und Gesundheit der ausübenden Handwerker, sondern vor allem der von 
mit dem handwerklichen Produkt in Berührung kommenden Endverbraucher gewährleistet wird. Zum anderen 
haben sich die Kerntätigkeiten und Leistungsbilder einzelner Handwerke aber auch erst so verändert, dass nun 
gefahrgeneigte Tätigkeiten prägend für die jeweilige Tätigkeit sind oder eine bereits bestehende Gefahrneigung 
verstärkt haben.  

So sind zahlreiche der künftig wieder zulassungspflichtigen Handwerke im Bereich der Gebäudesanierung tätig 
(insbesondere Bauhandwerke und Raumausstatterhandwerk). Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen stellen 
in diesen Handwerken einen zentralen Betätigungsschwerpunkt dar. Sanierungen machen derzeit einen bedeuten-
den Anteil an den in Deutschland getätigten Bauinvestitionen aus. So umfassen beispielsweise die Bauleistungen 
im Bestand 68 Prozent der Gesamtinvestitionen im Wohnungsbau (vgl. Bericht zur Lage und Perspektive der 
Bauwirtschaft 2019 des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung). Im Hinblick auf eine Gefährdung 
von Leben und Gesundheit sind vor allem Sanierungen im Zusammenhang mit Gefahrstoffen relevant. Wenn-
gleich beispielsweise Asbest seit 1993 verboten ist, kommt Asbest noch immer in ca. 25 Prozent der Gebäude vor 
(vgl. Diskussionspapier des Gesamtverbandes Schadstoffsanierung e.V.). Schon bei einfachen unsachgemäß vor-
genommenen Sanierungsmaßnahmen kann Asbest freigesetzt werden und seine gesundheitsschädliche Wirkung 
entfalten. 

In den zwölf Handwerken der Anlage B1, die künftig wieder zulassungspflichtig werden, haben sich der Lehr-
lingsbestand als auch die Anzahl der abgeschlossenen Gesellen- und Meisterprüfungen ganz überwiegend stark 
rückläufig entwickelt: 

Betonstein- und Terrazzohersteller 43 10 

Estrichleger 204 118 
Behälter- und Apparatebauer 206 171 
Parkettleger 817 735 
Rollladen- und 
Sonnenschutztechniker 

416 538 

    

             
          

       
      

        
          

  

        
        

        
         

        
         

        

          
        

        
          

             
         

        
         

       
    

       
       

          
         

        
          

       
      

         
       

  

  
    

  

  

 
 

 
 

 

Auszubildende Veränderung 
2003 2018 absolut in % 

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 3.497 2.421 -1.076 -31% 

-33 -77% 

-86 -42% 
-35 -17% 
-82 -10% 

122 29% 
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Auszubildende 
2003 2018 

Drechsler und Holzspielzeugmacher 74 10 

Böttcher 6 10 
Glasveredler 12 34 

Schilder- und Lichtreklamehersteller 1.049 882 

Raumausstatter 3.395 1.695 
Orgel- und Harmoniumbauer 205 124 
zusammen 9.924 6.748 

Veränderung 
absolut in % 

-64 -86% 

4 67% 
22 183% 

-167 -16% 

-1.700 -50% 
-81 -40% 

-3.176 -32% 

Quelle: ZDH, www.zdh-statistik.de 

Meisterprüfungen Veränderung 
2003 2018 absolut in % 

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 557 103 -454 -82% 

-2 -29% 

-18 -67% 
3 300% 

-71 -62% 

-16 -46% 

-9 -90% 

1 
Glasveredler 5 1 -4 -80% 

-12 -34% 

Raumausstatter 

Schilder- und Lichtreklamehersteller 35 23 

   

  
    

   

 
  

   

  
 

 

 

  
    

  

  

 
 

 
 

 

   

 
  

   

  
 

 

 

        
      

              
       

        

   

             
      

       
 

  
       

        
     

189 61 -128 -68% 
-10 -71% Orgel- und Harmoniumbauer 14 4 

Betonstein- und Terrazzohersteller 7 5 

Estrichleger 27 9 
Behälter- und Apparatebauer 1 4 
Parkettleger 114 43 
Rollladen- und 
Sonnenschutztechniker 

35 19 

Drechsler und Holzspielzeugmacher 10 1 

Böttcher 0 1 

zusammen 994 274 -720 -72% 

Quelle: ZDH, www.zdh-statistik.de 

Eine Prognose des IFH der Universität Göttingen verdeutlicht die immer schwieriger werdende Ausgangssitua-
tion. Während im Jahr 2004 noch ca. 60.000 „ausbildungsintensive Altbetriebe der Anlage B1“ existierten, nimmt 
diese Zahl nach dem IFH bis zum Jahr 2025 auf 10.000 ab, sofern nicht gegengesteuert wird. Werden daher keine 
präventiven Maßnahmen ergriffen, um diesen Trend zu stoppen, besteht die Gefahr, dass einzelne Handwerke 
und das Fachwissen in den Handwerken dauerhaft verloren gehen. Für diese Handwerke müssen Fachkräfte ge-
sichert und Meisterbetriebe gestärkt werden. 

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger: 

Der Schwerpunkt der praktischen Ausübung des Fliesen-, Platten- und Mosaiklegers hat sich gegenüber dem Jahr 
2004 weiter zu gefahrgeneigten Tätigkeiten verschoben. Bereits 2004 war das Fliesenlegerhandwerk aber mit 
solchen Tätigkeiten betraut. Die Anforderungen an die Kenntnisse und Fertigkeiten des Handwerks sind seit 2004 
aber erheblich gestiegen. Dies ist auf zusätzliche und im Umfang deutlich erweiterte und erhöhte Anforderungen 
insbesondere in folgenden Bereichen zurückzuführen: Berücksichtigung von Schadstoffen wie Asbest in der Re-
novierung, Umgang mit Gefahrstoffen wie Reaktionsharze, Silikone, Berücksichtigung von erhöhten Anforde-
rungen im Gesundheitsschutz, der Hygiene, dem Bereich Umweltschutz, verschärfte Anforderungen im Wärme,-
Schall,- und Brandschutz. Die Gefahrgeneigtheit der wesentlichen Betätigungsfelder des Handwerks ergibt sich 
unter mehreren Gesichtspunkten, insbesondere dem Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. Asbestentsorgung bei Sa-
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nierungen, Einsatz von Epoxidharzen), der Arbeit für sensible Bereiche wie Operationssäle, Schwimmbäder, Se-
niorenunterkünfte oder Trinkwasseraufbereitungsanlagen, der Gewährleistung der generellen Trittsicherheit eines 
Bodenbelags, der Arbeiten im Bereich Abdichtung zur Vermeidung von gesundheitsbeeinträchtigender Schim-
melbildung sowie der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden an tragenden Bauteilen (insbesondere Baukonstruk-
tionen aus Holz). Zudem können auch spezielle Verwendungsformen von Fliesen bei unsachgemäßer Handha-
bung zu einer Gefährdung von Leben und Gesundheit führen (z. B. keramische Fliesen als Fassadenbekleidung). 
Gerade die Vermeidung von Schimmelbildung hat mit Blick auf die Energieeffizienzmaßnahmen der letzten 
15 Jahre deutlich an Relevanz gewonnen (u. a. Anforderungen aus der Energieeinsparverordnung). 

Betonstein- und Terrazzohersteller: 

Auch der Schwerpunkt der Betätigung im Betonstein– und Terrazzoherstellerhandwerk hat sich verändert. Aktuell 
gehören zum wesentlichen Leistungsbild des Handwerks verschiedene Aspekte der Planung, Herstellung und Be-
arbeitung von Werkstein, wie z. B. schwerer Fassadenelemente, konstruktiver Bauteile, großformatiger Platten 
oder freitragender Treppen. Dieser Trend hat in den letzten 15 Jahren stark zugenommen. Auch statische Berech-
nungen oder die Beurteilung der Expositionsklasse sind Gegenstand. Alle diese Tätigkeiten setzen eine fachlich 
qualifizierte Ausübung zur Vermeidung von Gefahren für Gesundheit oder Leben von Dritten voraus. Zudem 
besteht eine große fachliche Nähe zu dem der Anlage A zugeordneten Steinmetzhandwerk (siehe Steinmetz- und 
Steinbildhauerausbildungsverordnung vom 13. April 2018 (BGBl. I S. 447) und Werksteinherstellerausbildungs-
verordnung vom 13. Juli 2015 (BGBl. I S. 1168)). Nach der aktuellen Prüfung lag die Gefahrneigung des Hand-
werks bereits 2004 vor und hätte schon damals eine Zulassungspflicht erforderlich gemacht. 

Estrichleger: 

Das aktuelle Leistungsbild des Estrichlegers umfasst gefahrgeneigte Tätigkeiten wie die Sicherstellung des Brand-
und Schallschutzes zur Vermeidung von Schäden an Leben und Gesundheit der Nutzer der Räume und Gebäude, 
das Anbringen von Abdichtungen zum Schutz tragender Konstruktionen gegen Feuchtigkeit, aggressive Medien 
sowie gegen Schimmelbildung. Gerade die Vermeidung von Schimmelbildung hat mit Blick auf die Energieeffi-
zienzmaßnahmen der letzten 15 Jahre deutlich an Relevanz gewonnen (u. a. Anforderungen aus der Energieein-
sparverordnung). Zu den Tätigkeiten gehören aber auch Arbeiten beim Bau und der Sanierung von Krankenhäu-
sern und im Elektrobereich, insbesondere bei der Verarbeitung leitfähiger oder isolierende Estriche. Fehlerhafte 
Arbeiten können in diesen Fällen die Funktion medizinischer Geräte einschränken oder Probleme bei den hygie-
nischen Anforderungen verursachen. Im Bereich der Herstellung von Industrieböden und hochbelasteten Estri-
chen z. B. bei Hochregallagern, Produktions- und Lagerhallen kann ein unsachgemäß verarbeiteter Estrich bre-
chen mit entsprechenden Folgeschäden, z. B. der Gefahr von Unfällen bei der Standsicherheit von Regalen in 
Hochregallagern. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf Renovierungsmaßnahmen und dem Bereich der fachge-
mäßen Entsorgung und dem Rückbau belasteter Bauprodukte (vor allem Asbest). Der Umgang und das Bewusst-
sein der Gefahren durch solche schädlichen Stoffe hat sich in der Gesellschaft deutlich geändert, auch wurde das 
Umweltrecht deutlich stärker reglementiert. Daher ist in Handwerken, in denen der Umgang mit diesen gefährli-
chen Stoffen dazu gehört, ein Nachvollziehen dieser stärkeren Reglementierung geboten. Den Veränderungen im 
Tätigkeitsbereich der Estrichleger trägt die Ausbildungsverordnung von 1999 mit Änderungsverordnungen von 
2004 und 2009 Rechnung. Insbesondere das Einbauen von Dämmstoffen für den Wärme-, Kälte-, Schall-, Brand-
und Feuchteschutz sowie der Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. Kunstharze) sowie Sanierungs- und Instandset-
zungsarbeiten wurden durch die Änderungen ergänzt. 

Behälter- und Apparatebauer: 

Das aktuelle Leistungsbild des Behälter- und Apparatebauerhandwerks umfasst im Schwerpunkt gefahrenge-
neigte Tätigkeiten. Diese Gefahr für Leben und Gesundheit Dritter bei nicht fachlich qualifizierter Ausübung der 
handwerklichen Leistung ergibt sich aus verschiedenen schutz- und sicherheitsrelevanten Aspekten des Hand-
werks bei der Herstellung, Montage und Wartung insbesondere bei Rohrleitungen, bei Druckbehältern (insbeson-
dere Explosionsgefahr) und Apparaten, in welchen gefährliche Stoffe geführt werden. Gefahren für Dritte können 
bei unsachgemäßer Herstellung der Bauteile aber auch im Zusammenhang mit Produktionsprozessen in der phar-
mazeutischen und lebensmitteltechnischen Industrie (insbesondere Wasserreinhaltung) entstehen. Nach der aktu-
ellen Prüfung lag die Gefahrneigung des Handwerks bereits 2004 vor und hätte schon damals eine Zulassungs-
pflicht erforderlich gemacht. In der überarbeiteten Ausbildungsverordnung von 2018 sowie der Meisterprüfungs-
verordnung von 2013 wird das aktuelle Leistungsbild des Handwerks mit den vorgenannten gefahrgeneigten Tä-
tigkeiten abgebildet. 
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Parkettleger: 

Das aktuelle Leistungsbild des Parkettlegers betrifft ebenfalls gefahrgeneigte Tätigkeiten. Die Arbeiten des Par-
kettlegers umfassen den Brand- und Schallschutz sowie die Rutschsicherheit zur Vermeidung von Schäden an 
Leben und Gesundheit der Nutzer der Räume und Gebäude, statische Belange, wie z. B. der Einbau neuer Fuß-
bodenkonstruktionen auf Holzbalkendecken oder Arbeiten im medizinischen Bereich mit besonderen Anforde-
rungen an die Böden und Hygiene. Der Einsatz von Produkten zur Oberflächenbehandlung und vor allem das 
Verkleben der Böden hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Unsachgemäße Verklebungsarbeiten können 
aber zu erheblichen Gesundheitsbeeinträchtigungen der Nutzer durch Ausdünstungen schädlicher Stoffe oder zu 
einer Schimmelbildung führen. Einen Schwerpunkt bildet aktuell die Sanierung und Renovierung bestehender 
Gebäude und der Rückbau von Bauprodukten mit Inhaltsstoffen wie Asbest sowie Stoffen, die heute nach der 
Gefahrstoffverordnung als gesundheitsgefährlich eingestuft sind. Der Umgang und das Bewusstsein der Gefahren 
durch schädliche Stoffe hat sich in der Gesellschaft deutlich geändert, auch wurde das Umweltrecht deutlich stär-
ker reglementiert. Daher ist in Handwerken, in denen der Umgang mit diesen gefährlichen Stoffen gegeben ist, 
Handlungsbedarf geboten. Zudem wird die Meisterprüfungsverordnung für das Parkettleger-Handwerk derzeit 
novelliert, um den Veränderungen in der Meisterausbildung Rechnung zu tragen. Der sich bereits in Abstimmung 
befindliche Entwurf sieht vor allem Ergänzungen zu den Themen Umweltschutz und Ressourceneffizienz vor. 

Rollladen- und Sonnenschutztechniker: 

Zum 1. August 2004 trat eine grundlegende Modernisierung des Berufsbildes in Kraft, die die Änderung der 
Ausbildungsberufsbezeichnung von „Rollladen- und Jalousiebauer“ in „Rollladen- und Sonnenschutzmechatro-
niker“ mit entsprechend umfangreicheren elektrotechnischen Ausbildungsinhalten zur Folge hatte. Eine weitere 
Modernisierung der Ausbildungsinhalte erfolgte im Jahr 2016 mit Blick auf Verbraucherschutz, Energieeffizienz 
und Antriebs- und Steuerungstechnik. 

Das Berufsbild des heutigen Rollladen- und Sonnenschutztechnikers hat sich gegenüber 2004 wesentlich verän-
dert. Im Vergleich zu 2004 sind jetzt weitaus stärker elektrotechnische Anforderungen zu berücksichtigen. Den 
Veränderungen wurde bereits durch die Ausbildungsordnungen von 2004 und 2016 sowie der Meisterprüfungs-
verordnung von 2007 Rechnung getragen. Die gefahrgeneigte Tätigkeit eines Rollladen- und Sonnenschutzme-
chatronikers erfordert nun weitreichende Kenntnisse der Antriebs- und Sicherheitstechnik, der Befestigungstech-
nik, der Tormontage und Wartung sowie der Wohnraumhygiene, um Gefahren für Leben und Gesundheit Dritter 
zu vermeiden. 

Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher: 

Das Drechsler- und Holzspielzeugmacherhandwerk wurde 2018 in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes 
in Deutschland aufgenommen (https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-
kulturerbe-deutschland/bundesweites-84). Ohne eine Sicherung der Fachkräftebasis kann das als Kulturerbe an-
erkannte Fachwissen des Handwerks nicht weitergegeben und bewahrt werden. Im Zusammenhang mit dem 
Schutz als immaterielles Kulturerbes fällt die stark rückläufige Anzahl an Auszubildenden und Meisterabschlüs-
sen seit der Novelle 2004 noch einmal stärker ins Gewicht (Meisterabschlüsse 2002: 7; Meisterabschlüsse 2017: 1; 
Auszubildende 2002: 86, Auszubildende 2017: 15). Demgegenüber ist die Anzahl an Betrieben stark angestiegen 
(1998: 857, 2016: 1571). Demzufolge sind viele der neu gegründeten Betriebe nicht von einem Meister geführt. 
Ausbildungsplätze werden im Drechsler- und Holzspielzeugmacherhandwerk aber nahezu ausschließlich von 
Meisterbetrieben zur Verfügung gestellt. 

Wesentlicher Tätigkeitsbereich im Drechsler- und Holzspielzeugmacherhandwerk ist auch die Restaurierung his-
torischer Möbel oder Bauteile, von Kunstgegenständen in Kirchen, historischen Bauten und für Museen. Diese 
Tätigkeiten zum Schutz von Kulturgütern sind nur mit dem notwendigen qualifizierten Fachwissen über die Ar-
beitsweisen während der jeweiligen Entstehungsperiode (Werkspuren der ursprünglichen Fertigung entspre-
chend) ohne Gefahr für das Werkstück möglich. 

Im Übrigen werden in dem Handwerk schwerpunktmäßig gefahrgeneigte Tätigkeiten vorgenommen, deren fach-
lich qualifizierte Ausübung zum Schutz von Leben und Gesundheit Dritter unbedingt erforderlich sind, z. B. der 
Bau von Treppen- und Treppengeländern, tragenden Säulen und Bauteilen. Auch insoweit hätte die Vergleich-
barkeit mit dem Schreiner- und Tischlerhandwerk bereits 2004 Berücksichtigung finden müssen. 
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Böttcher: 

Das aktuelle Leistungsbild des Böttcherhandwerks betrifft schwerpunktmäßig die Herstellung von Holzfässern 
für die Lagerung von Lebensmitteln, insbesondere Bier, Wein und Spirituosen. Da das Holz unmittelbar mit dem 
Lebensmittel in Berührung kommt, ist eine fachlich qualifizierte Ausübung des Handwerks unerlässlich, um Ge-
fahren für Leben und Gesundheit der mit den Fässern und den in den Fässern gelagerten Produkten in Berührung 
kommenden Dritten zu gewährleisten. Das betrifft insbesondere Hygieneansprüche im Umgang mit Lebensmit-
teln, aber auch die Auswahl des unbehandelten Rohstoffes Holz im Hinblick auf Qualität und Unbedenklichkeit 
des verwendeten Materials. Auch insoweit hätte die Vergleichbarkeit mit dem Schreiner- und Tischlerhandwerk 
bereits 2004 Berücksichtigung finden müssen. 

Die Wiedereinführung ist aber vor allem unter dem Aspekt der Bewahrung und des Transfers traditionellen Fach-
wissens auf nachfolgende Generationen gerechtfertigt. Die Herstellung von Holzgefäßen hat eine mindestens 
2.000-jährige Tradition und trug entscheidend zum Entstehen des Fernhandels mit unterschiedlichsten Waren bei. 
Noch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ca. 10 000 Betriebe in Deutschland. Somit liegt das uralte Wissen um 
das Holzfass ausschließlich in den derzeit noch existierenden Böttcherbetrieben. Im Böttcherhandwerk gibt es seit 
2004 jährlich ca. 3 Betriebszugänge, gleichzeitig werden ca. 8 Betriebe jährlich aus der Handwerksrolle gelöscht. 
So ist bereits die Zahl der Betriebe insgesamt von 168 im Jahr 2000 auf nur noch 62 im Jahr 2017 abgesunken. 
Da die Anzahl an Meisterabschlüssen (seit 2004 nur 3 Meisterabschlüsse) aber deutlich niedriger ist als die Anzahl 
an Betriebszugängen sinkt die Anzahl an Meisterbetrieben kontinuierlich weiter ab. Wird diesem Trend nicht 
gegengesteuert, wird künftig der Wissenstransfer traditioneller Techniken und das Fachwissen dauerhaft im Bött-
cherhandwerk verloren gehen. Ohne eine dauerhafte Absicherung der für die Erhaltung des Handwerks notwen-
digen Fachkräftebasis durch Meister und die Ausbildung in Meisterbetrieben kann das Fachwissen des Böttcher-
handwerks nicht gewährleistet werden. 

Glasveredler: 

Das Berufsbild des Glasveredlers hat sich gegenüber 2004 erheblich verändert. Diese umfangreichen Verände-
rungen und Anforderungen an den Beruf des Glasveredlers beruhen darauf, dass der Werkstoff Glas zu einem 
zentralen Werkstoff im privaten wie im industriellen Umfeld mit einer hohen Bandbreite von Anwendungsmög-
lichkeiten geworden ist. So enthält das Leistungsbild des Glasveredlers gegenüber dem Berufsbild im Jahr 2004 
einen hohen Anteil an gefahrengeneigten Tätigkeiten durch horizontale und vertikale Verglasungen in öffentli-
chen und privaten Bereichen, z. B. in den Bereichen Überkopfverglasungen, absturzsichernde Verglasungen, 
Wand- und Fassadenverglasungen, mehrteilige Ganz-Glas-Anlagen z. B. in Zugangsbereichen, Verglasungen in 
medizinischen Bereichen. Im Übrigen ist das Handwerk derzeit über 60 Prozent deckungsgleich mit Tätigkeiten 
aus dem als zulassungspflichtig eingestuften Glaserhandwerk. Dies hätte bereits bei der Reform 2004 Berück-
sichtigung finden müssen. Den Veränderungen im Berufsbild wurden durch die Ausbildungsordnung von 2004 
Rechnung getragen. Im Rahmen des Konsultationsverfahrens des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
wurden auch die Veränderungen durch den zunehmenden Einsatz des Werkstoffes Glas ausführlich dargelegt. 

Schilder- und Lichtreklamehersteller: 

Das Berufsbild des Schilder- und Lichtreklameherstellers hat sich seit der Novelle 2004 ebenfalls stark verändert. 
Diese Veränderungen werden in der Meisterprüfungsverordnung von 2007 als auch in der Ausbildungsordnung 
von 2013 abgebildet. Der technischen Entwicklung im Hinblick auf Maschinen, Herstellungsverfahren, Materia-
lien, Vorgaben durch Gesetze, Normen und Vorschriften wurde 2012 durch die Novellierung der Ausbildungs-
verordnung Rechnung getragen. Die seit 2007 aktuelle Meisterprüfungsverordnung befindet sich zurzeit in der 
Novellierungsphase, um auch in der Meisterausbildung weiterhin dem sich stetig schneller wandelnden techni-
schen Fortschritt und dem sich dadurch wandelnden Berufsbild gerecht zu werden. Das Leistungsbild des Hand-
werks betrifft gegenüber 2004 im Schwerpunkt nun gefahrgeneigte Tätigkeiten. Diese ergeben sich insbesondere 
aufgrund technischer Veränderungen, insbesondere aus dem Umgang mit Elektrik vor allem bei der Installation 
von Werbeelektronik/-elektrik bis 10 000 Volt in öffentlichen Räumen/Verkehrswegen und dem Anschließen von 
Werbeanlagen an einen elektrischen Einspeisepunkt sowie aus der Montage und Befestigungstechnik, da sich bei 
unsachgemäßer Ausführung der handwerklichen Leistung schwere Unfälle mit erheblichen Personen- und Sach-
schäden ereignen könnten. Auch im Rahmen der Demontage und Entsorgung, insbesondere bei asbesthaltigen 
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Komponenten in Fassaden und Isolierungen, Alttransformatoren, PCB-haltigen Altkondensatoren oder schwer-
metallhaltigen Altanlagen sind fachlich qualifizierte Arbeiten Voraussetzung, um Gefahren für Leben und Ge-
sundheit von Dritten zu verhindern. 

Raumausstatter: 

Das aktuelle Berufsbild des Raumausstatters, das sich insbesondere aus der Meisterprüfungsverordnung von 2008 
und der Ausbildungsordnung von 2004 ergibt, umfasst auch derzeit im Schwerpunkt gefahrgeneigte Tätigkeiten. 
Gefahrgeneigte Tätigkeiten gehörten aber auch bereits 2004 zum Tätigkeitsbereich eines Raumausstatters. Die 
Tätigkeiten betreffen zum einen den Einsatz und die Entsorgung gefährlicher Stoffe, wie z. B. Lösemittel, Was-
serstoffperoxid und Asbest. Gerade das Erkennen und die Entsorgung asbesthaltiger Produkte erfordert eine be-
sondere Fachkenntnis. Durch den derzeit hohen Anteil an Investitionen in Gebäudesanierungen und Renovie-
rungsmaßnahmen ist gerade der fachgerechte Umgang mit Gefahrstoffen wie Asbest wesentlich, um Gefahren für 
Kunden zu verhindern. Die Entsorgung asbesthaltiger Bodenbeläge und Untergründe, aber auch Montagearbeiten 
an Wänden, Decken und Fassaden mit hinterfütterten Asbestdämmstoffen erfordern fachlich qualifizierte Arbei-
ten, um keine Asbestfasern oder andere Rückstände freizusetzen, die dann eine erhebliche Gefahr für Leben und 
Gesundheit der Kunden bedeuten können. Zum anderen sind besondere fachliche Kenntnisse aber auch im Be-
reich des Brandschutzes und bei der Ausstattung öffentlicher Räume notwendig. Glasfasern werden heute vielfach 
im Brandschutz und bei Wandbekleidungen eingesetzt, die Verarbeitung des Produkts setzt aber eine entspre-
chende Fachausbildung voraus, um Gefahren zu vermeiden. Der Umgang und das Bewusstsein der Gefahren 
durch schädliche Stoffe haben sich in der Gesellschaft deutlich geändert, das Umweltrecht wurde deutlich stärker 
reglementiert. Es ergeben sich jetzt viel höhere Anforderungen als noch zur Novelle 2004. Beispielhaft sei hier 
nur der Umgang mit Stäuben mit Blick auf die Gefahrstoffverordnung, die TRGG 900, 901 oder 519 erwähnt. 

Orgel- und Harmoniumbauer: 

Das aktuelle Leistungsbild des Orgel- und Harmoniumbauers betrifft schwerpunktmäßig gefahrgeneigte Tätig-
keiten. Dazu zählen vor allem die Planung und Ausführung des Tragwerks für teils tonnenschwere und haushohe 
Instrumente inklusive schwerer Pfeifen. Orgeln werden zudem nahezu ausschließlich in öffentlich zugänglichen 
Räumen genutzt, in Kirchen typischerweise auf Emporen. Daher setzt insbesondere die Planung und Ausführung 
fachlich qualifizierte Leistungen voraus, um Gefahren, z. B. durch nicht korrekt angebrachte herunterstürzende 
Pfeifen, für Leben und Gesundheit zu verhindern. Im Übrigen werden im Orgelbau auch chemische Mittel einge-
setzt, deren schadlose Verwendung für den Kunden entsprechendes Fachwissen erfordert. Der besonderen Ge-
fahrneigung des Handwerks tragen überdies die Inhalte der Ausbildung zum Orgelbauer Rechnung, da auch einige 
wesentliche Ausbildungsbestandteile anderer meisterpflichtiger Handwerke (Tischler, Metallbau, Elektrotechnik) 
Gegenstand sind. 

Das Berufsbild des Orgel- und Harmoniumbauers betrifft in einem Schwerpunkt nun auch die Erhaltung von 
Kulturgütern. Die Restaurierung, der Schutz und die Pflege teils Jahrhunderte alter Instrumente sind wesentlicher 
Bestandteil des Leistungsbilds. Unfachmännisch und deshalb mangelhaft oder falsch restaurierte und gepflegte 
Instrumente sind unter Umständen für immer verloren. 

Vor allem wurden Orgelbau und Orgelmusik aus Deutschland 2014 in das bundesweite Verzeichnis des Immate-
riellen Kulturerbes und 2017 in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UN-
ESCO aufgenommen. Ohne eine Sicherung der Fachkräftebasis kann das als Kulturerbe anerkannte Fachwissen 
des Handwerks nicht weitergegeben und bewahrt werden. Im Zusammenhang mit dem Schutz des immateriellen 
Kulturerbes fällt die stark rückläufige Anzahl an Auszubildenden und Meisterabschlüssen seit der Novelle 2004 
noch einmal stärker ins Gewicht (Meisterabschlüsse 2002: 10, Meisterabschlüsse 2018: 4; Auszubildende 2002: 
217, Auszubildende 2017: 116), während die Anzahl an Betrieben gewachsen ist (1998: 345, 2016: 419). Ausbil-
dungsplätze werden im Orgel- und Harmoniumbauerhandwerk aber nahezu ausschließlich von Meisterbetrieben 
zur Verfügung gestellt. 

Zu Nummer 5 

Die Handwerke Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Betonstein- und Terrazzohersteller, Estrichleger, Behälter-
und Apparatebauer, Parkettleger, Rollladen- und Sonnenschutztechniker, Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und 
Holzspielzeugmacher, Böttcher, Glasveredler, Schilder- und Lichtreklamehersteller, Raumausstatter und Orgel-
und Harmoniumbauer werden Teil der Anlage A und sind daher in Anlage B Abschnitt 1 zu streichen. Es handelt 
sich insoweit um eine Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 2. 
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Zusätzlich werden das „Holz- und Bautenschutzgewerbe“ und das „Bestattungsgewerbe“ von Anlage B Abschnitt 
2 in Anlage B, Abschnitt 1 verschoben und sind daher in Anlage B, Abschnitt 2 zu streichen. Diese beiden Ge-
werbe werden entsprechend der Verordnung über die Berufsausbildung im Holz- und Bautenschutzgewerbe vom 
2. Mai 2007 (BGBl. I S. 610), der Holz- und Bautenschutzmeisterverordnung vom 10. September 2012 (BGBl. I 
S. 1891), der Verordnung über die Berufsausbildung zur Bestattungsfachkraft vom 7. Mai 2007 (BGBl. I S. 673, 
957) sowie der Bestattermeisterverordnung vom 15. September 2009 (BGBl. I S. 3036) handwerksmäßig betrie-
ben und sind daher in Anlage B Abschnitt 1 aufzuführen. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) 

Mit der Übergangsregelung wird verhindert, dass selbstständig tätige Gewerbetreibende, die bisher in der ausge-
übten Tätigkeit nicht der Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nummer 8 SGB des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch unterlagen, wegen der Änderung der Anlage A der Handwerksordnung versicherungspflichtig in der 
gesetzlichen Rentenversicherung würden. Dies dient dem Vertrauensschutz. Die Betroffenen können damit ihre 
Tätigkeit weiterhin ausüben und bereits getroffene Vorsorgedispositionen fortführen, ohne einer für sie zusätzli-
chen Beitragspflicht unterworfen zu werden. Nicht von der Versicherungspflicht zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung ausgenommen werden damit Handwerker, die sich nach Inkrafttreten der Änderung der Handwerksord-
nung in einem der in Anlage A wieder aufgenommenen Gewerke selbstständig machen. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Übergangsgesetzes aus Anlass des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Hand-
werksordnung und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften) 

Zu Nummer 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den Anpassungen in Anlage A und B Abschnitt 1 der Handwerksord-
nung. Die Handwerke Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Betonstein- und Terrazzohersteller, Estrichleger und 
Schilder- und Lichtreklamehersteller sind künftig Bestandteil der Anlage A. § 1 Absatz 4 ist daher entsprechend 
anzupassen. 

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Die Änderungen, Aufhebungen und Auflösungen treten ein-
heitlich am Tag nach der Verkündung in Kraft.  

Nach dem Arbeitsprogramm „Bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau 2018“ der Bundesregierung, das am 
12. Dezember 2018 vom Kabinett beschlossen wurde, sollen Gesetze möglichst zum 1. Tag eines Quartals in 
Kraft treten. Ein Inkrafttreten zum 1. Januar 2020 ist für das Gesetzesvorhaben avisiert, jedenfalls soll das Gesetz 
aber nach Abschluss des parlamentarischen Verfahrens schnellstmöglich in Kraft treten. Das Gesetz enthält eine 
Stichtagsregelung, die an das Inkrafttreten anknüpft. Ein Inkrafttreten erst zum nächsten Quartal (1.4. bzw. 1.7.) 
würde dem Sinn und Zweck dieser Regelung entgegenstehen. 
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